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Grundlagen der Information sind:

VO-GO vom 17.02.2005 geändert 12.04.2007 und 13.06.2008
Verordnung über die gymnasiale Oberstufe (VO-GO)
Ergänzende Bestimmungen zur Verordnung über die gymnasiale Oberstufe und das 
Fachgymnasium (EB-VO-GO)

AVO-GOFAK  vom 19.05.2005 geändert 12.04.2007 und 13.06.2008
Verordnung über die Abschlüsse in der gymnasialen Oberstufe, im Fachgymnasium, im 
Abendgymnasium und im Kolleg (AVO-GOFAK)
Ergänzende Bestimmungen zur Verordnung über die Abschlüsse in der gymnasialen 
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Vorwort

Beratung

Bei den wichtigen Entscheidungen über Ihre Schullaufbahn in der gymnasialen Oberstufe 

sollen Ihnen diese Informationsschrift und später weitere schriftliche und mündliche 

Informationen vom Jahrgangsleiter helfen.

Lassen Sie sich nicht vom Umfang dieser Informationsschrift abschrecken. Die vielen 

Übersichten waren nach den Erfahrungen mit den letzten Jahrgängen für die Schülerinnen 

und Schüler hilfreich.

Gehen Sie beim Studium dieser Informationsschrift schrittweise vor:

- für den Jahrgang 10: Kapitel 1, 2 und 5

- für den Jahrgang 11+12: Kapitel 3 und 5

- für die Abiturprüfung: Kapitel 4

Viele individuelle Probleme lassen sich jedoch nicht allein durch Informationsblätter oder 

mündliche Informationen für den gesamten Jahrgang klären.

Zögern Sie deshalb nicht, bei Unklarheiten 

- fachlicher Art Ihre/n entsprechende/n Fachlehrer/in, 

- organisatorischer oder sonstiger Art Ihre/n Klassenlehrer/in oder Tutor/in,      

  Ihren Jahrgangsleiter oder auch andere Lehrkräfte der Schillerschule 

  anzusprechen und sich beraten zu lassen.

Arbeitsweise

Ein Patentrezept, zu lernen, gibt es nicht. Sie müssen selbst den für Sie passenden 

Arbeitsstil herausfinden. 

Der regelmäßige und pünktliche Unterrichtsbesuch ist eine Voraussetzung, die jedoch allein 

sicherlich nicht reicht. Regelmäßiges und selbständiges Nacharbeiten des Unterrichtsstoffs 

anhand der eigenen Mitschrift und von Lehrbüchern muss ebenso dazukommen wie das 

regelmäßige Anfertigen von Hausaufgaben. 

Entscheidend ist der aktive Umgang mit den neu auftretenden Inhalten, Begriffen und 

Methoden; also die aktive Teilnahme am Unterricht und Gespräche in Kleingruppen z.B.

während der Freistunden. Wichtig ist es, die in Gruppenarbeit erzielten Ergebnisse noch 

einmal selbständig sauber zu formulieren.

Auch wenn die erreichten Noten der Einführungsphase nicht in die Berechnung der 

Abiturnote eingehen, wirkt es sich negativ aus, wenn man in der Klasse 10 nicht mit vollem 

Einsatz arbeitet. In fast allen Fächern sind die Voraussetzungen aus der Einführungsphase 

Grundlage für eine erfolgreiche Teilnahme in der Qualifikationsphase und ab dem 

Schulhalbjahr 11I zählen die erreichten Schulhalbjahresergebnisse schon für das Abitur. 

Erfahrungsgemäß werden die entstandenen Lücken von den Schülerinnen und Schülern, 

wenn überhaupt, nur sehr schwer wieder aufgeholt.
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1 Allgemeines

1.1 Aufbau der gymnasialen Oberstufe
Ziel des Unterrichts in der gymnasialen Oberstufe ist es, durch eine sicher beherrschte 

Grundbildung und durch Vertiefung in Schwerpunktfächern und Fächern mit erhöhtem 

Anforderungsniveau die Allgemeine Hochschulreife zu vermitteln. 

Einführungsphase Qualifikationsphase

10 I 10 II 11 I 11 II 12 I 12 II

Pflichtunterricht und 
Wahlunterricht als 
Brückenfunktion zur 
Qualifikationsphase

Klassenverband und 
klassenübergreifende
Lerngruppen

Vorbereitung und 
Grundlage auf die 
Schwerpunkte in der 
Qualifikationsphase.

Am Ende von 10 II
Versetzung

Angebot von Schwerpunkten mit

Unterricht in 
- Kernfächern
- Schwerpunktfächern
- Fächern mit erhöhtem Anforderungsniveau
- Ergänzungsfächern
- Wahlfächern
- Seminarfach mit einer Facharbeit und 
  gegebenenfalls einer besonderen Lernleistung

Am Ende von 12 II
Allgemeine Hochschulreife 
mit Erweb einer „Gesamtqualifikation“
durch Leistungen in
den Schulhalbjahresergebnissen 11 I bis 12 II
und den Abiturprüfungen (Zentralabitur)

oder  am Ende von 11II, 12I oder 12II
schulischer Teil der Fachhochschulreife

1.2 Dauer der gymnasialen Oberstufe

Regelfall: 3 Schuljahre

Mindestzeit: 2 Jahre (während der Einführungsphase Schulbesuch im Ausland 

oder Einführungsphase übersprungen)

Höchstzeit: 4 Jahre Wiederholung der Einführungsphase bei Nichtversetzung

Freiwilliges Zurücktreten nach einem Schulhalbjahr der 

Qualifikationsphase

Zusätzlich kann nach Nichtbestehen der Abiturprüfung die 12. Jahrgangsstufe wiederholt 

werden.
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1.3 Schulbesuch im Ausland

Frühzeitig vor Beginn des Auslandsaufenthaltes muss jeweils ein Antrag der Erziehungs-

berechtigten oder der volljährigen Schülerin oder des volljährigen Schülers bei der 

Schulleitung vorliegen. Folgende Möglichkeiten für einen Schulbesuch im Ausland gibt es:

Nach Abschluss der Einführungsphase (also nach Klasse 10)

Mit einer Beurlaubung kann das 11. Schuljahr im Ausland verbracht werden. Nach der 

Rückkehr erfolgt der Wiedereinstieg dann mit Beginn der Qualifikationsphase (das heißt, es 

wird ein zusätzliches Schuljahr erforderlich).

Während der Einführungsphase (also während Klasse 10)

1. Erstes Halbjahr von Klasse 10 im Ausland

Das erste Halbjahr der Klasse 10 wird im Ausland verbracht und das zweite Halbjahr 

wieder an der Schillerschule. Nach der erfolgreichen Versetzung am Ende von Klasse 

10 erfolgt der Übertritt in die Qualifikationsphase (es ist also kein zusätzliches 

Schuljahr erforderlich). Wichtig: im Ausland müssen bestimmte Fächer belegt 

werden, informieren Sie sich dazu bitte im Vorfeld beim Jahrgangsleiter.

2. Überspringen von Klasse 10

Auf Grund guter oder besserer Leistungen in Klasse 9 kann die Klassenkonferenz am 

Ende von Klasse 9 ein Überspringen ermöglichen. Die Klasse 10 kann dann im 

Ausland verbracht werden und nach der Rückkehr erfolgt direkt der Übertritt in die  

Qualifikationsphase (es ist also kein zusätzliches Schuljahr erforderlich).

3. Kein Überspringen und die gesamte Klasse 10 oder das 2. Halbjahr Klasse 10 
im Ausland

Im Regelfall wird dann die Klasse 10 wiederholt.

  Ausnahmen:

- Besuch deutscher Auslandsschule oder ähnlicher anerkannter Einrichtungen

- Besonders begründete Einzelfälle  bei besonders motivierten und  
  leistungsstarken Schülerinnen und Schülern , in diesem Fall:
  Nur möglich, wenn regelmäßiger und gleichwertiger Schulbesuch im Ausland nachgewiesen wird,  
  d.h.: Die erfolgreiche Teilnahme am Unterricht mindestens folgender Fächer wird nachgewiesen:
            1.  in den im 5. und 6. Schuljahrgang begonnenen Pflichtfremdsprachen*

2. in einem Fach aus dem gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld    
    (Geschichte, Politik, Erdkunde, Religion oder Werte und Normen),

            3. in Mathematik,
            4. in einer Naturwissenschaft (Physik, Chemie oder Biologie).
  Nach Rückkehr:
  In einem so genannten Feststellungsverfahren muss die Schule nach Rückkehr den    
  Ausnahmecharakter des Antrags und die Gleichwertigkeit der Leistungen positiv bewerten. Hierzu 
  können ein umfassendes Kolloquium und schriftliche Leistungsnachweise erforderlich sein.
  Zudem: Die Schülerin/der Schüler erhält kein Abschlusszeugnis über den Erwerb des Erweiterten 
  Sekundarschulabschluss I

Bewertung: Schülerinnen und Schüler, für die eine solche Anerkennung möglich erscheint, werden 
sicherlich auch die Klasse 10 überspringen können.
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1.4 Fächerarten

Fachunterricht
Der Fachunterricht wird in Schulhalbjahresabschnitten erteilt; er kann auch jahrgangs-

übergreifend sein und fächerübergreifende sowie fächerverbindende Aspekte 

berücksichtigen.

Der Unterricht dient unter dem Aspekt wissenschaftspropädeutischer Bildung dazu, 

grundlegende Sachverhalte, Erkenntnisse, Strukturen, Methoden und Verfahrensweisen 

über ein Fachgebiet zu vermitteln. Die Schülerinnen und Schüler sollen grundlegende 

Methoden selbständigen Arbeitens lernen.

In den Fächern ist eine didaktisch begründete Folge zu gewährleisten.

Kernfächer sind die drei vierstündigen Fächer Deutsch, eine fortgeführte Fremdsprache 
und Mathematik.

Schwerpunktfächer sind die zwei vierstündigen Fächer, die den jeweiligen Schwerpunkt 

kennzeichnen.

Ergänzungsfächer  und Wahlfächer sind weitere vierstündige oder zweistündige 

Pflichtfächer oder Wahlfächer in einem Schwerpunkt.

Fächer mit Unterricht auf erhöhtem Anforderungsniveau

Unterricht in drei Fächern: beide Schwerpunktfächer und ein von der Schule festgelegtes 

weiteres Fach in einem Schwerpunkt.

Der Unterricht dient unter dem Aspekt exemplarisch vertiefter wissenschaftspropädeutischer 

Bildung in besonderem Maße der allgemeinen Studienvorbereitung und soll in 

wissenschaftliche Methoden, Fragestellungen und Reflexionen einführen. Dieser Unterricht 

ist gerichtet auf eine systematische Beschäftigung mit wesentlichen, die Komplexität des 

Fachgebietes verdeutlichenden Inhalten, Theorien, Modellen und Methoden; in ihnen sollen 

die Schülerinnen und Schüler lernen, über längere Zeiträume selbständig zu arbeiten. Bei 

der Auswahl von einzelnen Unterrichtsthemen und bei der Wahl der Bearbeitungsmethoden 

sind sie zu beteiligen.

Dieser Unterricht wird in der Regel gesondert neben dem sonstigen Unterricht erteilt. 

Die Schule kann auch eine Kombination aus vier- und zweistündigem Unterricht vorsehen.

Seminarfach

Im Seminarfach stehen fächerübergreifende und fächerverbindende Problemstellungen und 

die Einübung verschiedener Methoden im Vordergrund. Es sind verschiedene Arbeitsformen

sowie verschiedene Verfahren der Präsentation und Erörterung von Ergebnissen 

anzuwenden.
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Im Seminarfach wird von jeder Schülerin und jedem Schüler in einem der ersten beiden 

Schulhalbjahre eine Facharbeit geschrieben. Gegebenenfalls wird von wenigen Schülerinnen 

und Schülern eine besondere Lernleistung angefertigt. 

Näheres zum Seminarfach findet sich in Teil 5 dieser Informationsschrift.

Projektunterricht

ist an Sachproblemen orientiert, fächerübergreifend und fächerverbindend. Projektunterricht 

wird zusammen mit den Schülerinnen und Schülern geplant und realisiert. Projektunterricht 

vermittelt neben fachlichen und berufsbezogenen auch soziale Lernerfahrungen. 

Projektunterricht ist in der Regel jahrgangsübergreifend, die Leistungen werden in der Regel 

nicht bewertet.
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1.5 Aufgabenfelder

B
gesellschaftswissenschaftlich

  Politik-Wirtschaft
  Geschichte
  Erdkunde

  ev. Religion
  kath. Religion

  Werte u. Normen

A 
sprachlich-literarisch-

künstlerisch

  Deutsch Kernfach

  Englisch (Kernfach)

  Französisch (Kernfach)

  Latein (Kernfach)

  Spanisch              (Kernfach)     
  Kunst
  Musik
  Darstellendes Spiel

C
mathematisch-

naturwissenschaftlich

  Mathematik Kernfach

   Physik
   Chemie
   Biologie

   Informatik

Seminarfach

Sport

Projektunterricht

Arbeitsgemeinschaften
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1.6 Kursbewertung - Leistungsnachweise

Leistungsbewertung

Die schriftliche Leistung  besteht aus den Klausuren und der Facharbeit (selbständige 

wissenschafts-propädeutische Arbeit im in einem Halbjahr der Qualifikationsphase).

Die Mitarbeit im Unterricht  besteht in mündlichen ( Beteiligung am Unterrichtsgespräch, 

Referate u.a.) und schriftlichen Beiträgen ( kurze Tests von weniger als einer halben 

Unterrichtsstunde Dauer, Datensammlungen, Protokolle, schriftliche Leistungen im Rahmen 

von Schülerbetriebspraktika u.a.) sowie in experimentellen, gestalterischen und praktischen 

Leistungen, die im Unterricht oder als Hausarbeiten erbracht werden.

Die schriftlichen Leistungen und die Mitarbeit im Unterricht werden entsprechend den 

Unterrichtszielen und unter Berücksichtigung der Leistungsentwicklung der Schülerin oder 

des Schülers am Ende eines Halbjahres mit einer Halbjahrsnote (am Ende von 10 II als 

Jahresnote)  von 1 bis 6 in einer Bewertung zusammengefasst.

In der Qualifikationsphase  werden die Noten in Punkte umgesetzt.

+ 1 - + 2 - + 3 - + 4 - + 5 - 6

15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00

Versäumnis

Hat eine Schülerin oder ein Schüler aus selbst zu vertretenden Gründen Unterricht versäumt 

und können deshalb die Leistungen in einem Fach oder einem Kurs nicht beurteilt werden, 

so gilt der Unterricht als mit 00 Punkten abgeschlossen. Sind die Gründe nicht selbst zu 

vertreten, so ist in der Einführungsphase die Versetzung zu beschließen, wenn die 

Konferenz eine erfolgreiche Mitarbeit im nächst höheren Schuljahr erwartet, in der 

Qualifikationsphase wird der Kurs als „nicht teilgenommen“ gewertet.

Die Schülerinnen und Schüler sind auf die möglichen Folgen versäumten Unterrichts zu 

Beginn eines jeden Schuljahres hinzuweisen.

Besteht Grund zu der Annahme, dass die Gesamtleistung einer Schülerin oder eines 

Schülers in einem Fach oder einem Kurs wegen häufiger oder langfristiger 

Unterrichtsversäumnisse voraussichtlich nicht beurteilt werden kann, so ist die Schulleiterin 

oder der Schulleiter zu informieren und die Schülerin oder der Schüler schriftlich auf die 

mögliche Folge hinzuweisen.

Hat eine Schülerin oder ein Schüler Unterricht versäumt, so soll Gelegenheit gegeben 

werden, nachträglich Leistungen zu erbringen, die eine Beurteilung ermöglichen.
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Hat eine Schülerin oder ein Schüler aus nicht selbst zu vertretenden Gründen eine Klausur 

(bzw. eine praktische Arbeit) versäumt, so muss in der Regel eine Ersatzleistung erbracht 

werden. Die Fachlehrerin oder der Fachlehrer entscheidet, welche Ersatzleistung zu 

erbringen ist. Als Ersatzleistung kommt in Frage:

a) eine Klausur (bzw. eine fachpraktische Arbeit),

b) ein Referat mit Diskussion,

c) eine Hausarbeit, die eine selbständige Leistung erfordert und innerhalb einer von der     

Fachlehrerin oder dem Fachlehrer festzusetzenden Frist anzufertigen ist, 

d) oder in Ausnahmefällen, z.B. aus Zeitgründen am Ende eines Schulhalbjahres, ein 

Kolloquium, das mindestens 20 Minuten dauert.

Klausuren (schriftliche Leistungsfeststellungen)

Klausuren sind schriftliche Arbeiten, die von Schülerinnen und Schülern einer Klasse oder 

eines Kurses unter Aufsicht angefertigt und bewertet werden. Jede Schülerin und jeder 

Schüler darf an einem Tag nicht mehr als eine Klausur, in einer Woche nicht mehr als drei 

Klausuren schreiben. Wenn in der Einführungsphase bei mehr als 30%, in der 

Qualifikationsphase bei mehr als der Hälfte der Klausuren in einer Lerngruppe das Ergebnis 

schlechter als „ausreichend“ ist oder unter fünf Punkten liegt, wird die Klausur in der

Regel nicht bewertet. Ausnahmen sind nur mit Zustimmung der Schulleiterin oder des 

Schulleiters zulässig.

Klausuren in der Einführungsphase

In der Einführungsphase werden in allen Fächern, außer im Fach Sport, Klausuren 

geschrieben, und zwar in den Fächern, die in der Einführungsphase durchgängig betrieben 

werden, zwei oder drei Klausuren im Schuljahr, in den Fächern oder Kursen, die nur ein 

Schulhalbjahr betrieben werden, je nach Anlage des Unterrichts eine oder zwei Klausuren. 

Die Dauer soll zwei Unterrichtsstunden nicht überschreiten. In Deutsch, in den 

Fremdsprachen und in Mathematik sind vier Klausuren zu schreiben.

Klausuren in der Qualifikationsphase

- in den Fächern mit erhöhtem Anforderungsniveau und den Abiturprüfungsfächern auf 

grundlegendem Anforderungsniveau werden drei Klausuren im 11. Schuljahr und zwei 

Klausuren in 12/I geschrieben. In 12/II wird eine Klausur geschrieben. 

- in den übrigen Fächern, außer im Seminarfach und in Sport, wird pro Halbjahr eine Klausur 

geschrieben. 

In den Fächern Kunst und Musik kann eine Klausur durch eine fachpraktische Aufgabe 

gegebenenfalls auch ohne schriftlichen Aufgabenteil ersetzt werden.
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Dauer der Klausuren 

Die Klausuren in den Fächern mit erhöhtem Anforderungsniveau sollen zwei bis vier 

Unterrichtsstunden, in den übrigen Fächern zwei bis drei Unterrichtsstunden dauern. 

Im dritten oder vierten Schulhalbjahr schreibt jede Schülerin und jeder Schüler in den vier 

schriftlichen Prüfungsfächern mindestens eine Klausur von Art und Dauer der 

Abiturprüfungsarbeit.

Seminarfach - Facharbeit 

In einem Schulhalbjahr der Qualifikationsphase wird im Seminarfach eine Facharbeit 

geschrieben, sie geht mit 50% in die Gesamtbewertung des Schulhalbjahres ein.

In den übrigen Schulhalbjahren treten im Seminarfach an die Stelle von schriftlichen 

Leistungsfeststellungen gleichwertige Feststellungen von Schülerleistungen, die sich 

insbesondere auf schriftliche Hausarbeiten, Projekte, darunter auch experimentelle Arbeiten 

im naturwissenschaftlichen Bereich, Referate, gegebenenfalls auch außerhalb der 

stundenplanmäßigen Unterrichtszeit terminierten Prüfungen oder andere Präsentationen 

beziehen, die mit 50% in die Gesamtbewertung des Schulhalbjahres eingehen.

Die Facharbeit  gibt den Schülerinnen und Schülern exemplarisch Gelegenheit zur vertieften 

selbstständigen wissenschaftspropädeutischen Arbeit. Sie soll den Rahmen von 15 

Textseiten in Maschinenschrift nicht überschreiten. Die Schülerin oder der Schüler hat durch 

Unterschrift am Ende der Facharbeit zu versichern, dass sie oder er diese selbständig 

angefertigt, keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt und die Stellen der 

Facharbeit, die im Wortlaut oder im Wesentlichen Inhalt anderen Werken entnommen 

wurden, mit genauer Quellenangabe kenntlich gemacht hat. Das Thema der Facharbeit wird 

von der Kursleiterin oder dem Kursleiter gestellt, sie wird von ihr oder von ihm bewertet.
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1.7 Teilnahmepflicht

1. Jede Schülerin und jeder Schüler ist zur regelmäßigen und pünktlichen Teilnahme  am 

Unterricht verpflichtet. Nur der Jahrgangsleiter kann im Auftrage der Schulleiterin die 

Schülerin oder den Schüler vor  dem Versäumnis  auf schriftlichen Antrag vom Unterricht 

beurlauben .

2. Die Kursleiterin oder der Kursleiter führt im Kursbuch eine Abwesenheitsliste und 

kennzeichnet eine versäumte Stunde mit |, eine versäumte Doppelstunde mit ||, sowie eine 

Verspätung mit einem V und der Anzahl der Minuten. Entschuldigt versäumte Stunden 

werden mit | gekennzeichnet.

Entschuldigungsverfahren bei versäumten Stunden

1. Bei allen Entschuldigungen ist die Unterschrift  der Schülerin oder des Schülers, bei 

Minderjährigen zusätzlich die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten erforderlich.

2. Im Krankheitsfall  oder einem vorher nicht bekannten Fall,  den die Schülerin oder der 

Schüler nicht zu vertreten hat, entschuldigt sich die Schülerin oder der Schüler schriftlich 

bei der Kursleiterin oder dem Kursleiter in der nächsten Stunde, in der die Schülerin oder 

der Schüler wieder anwesend ist.

Die Kursleiterin oder der Kursleiter zeichnen die Kenntnisnahme der Entschuldigung ab.

Die Schülerin oder der Schüler sammelt die Entschuldigungen bis zum Ende eines 

Schulhalbjahres.

Fehlt eine Schülerin oder ein Schüler länger, so muss die Schule spätestens am 3. Tag 

darüber informiert werden (schriftlich oder telefonisch 168-48777).

3. In allen anderen Fällen  hat die Schülerin oder der Schüler v o r  der versäumten Stunde 

schriftlich beim Jahrgangsleiter einen Antrag auf Beurlaubung zu stellen. In besonderen 

Fällen vor oder nach Ferien (für die Urlaubsplanung sind die Schulferien ausreichend) oder 

Beurlaubung um mehr als ein halbes Schuljahr muss dies zusätzlich die Schulleiterin 

genehmigen. Im Anschluss an das Fehlen ist eine Beurlaubung und damit eine 

Entschuldigung nicht mehr möglich.

4. Für Klausuren  besteht Entschuldigungszwang mit besonderen Nachweisen, sonst ist die 

Klausur mit 00 Punkten zu bewerten. Z.B. müssen volljährige Schülerinnen oder Schüler 

im Krankheitsfall ein ärztliches Attest  vorlegen. Die Kursleiterin oder der Kursleiter 

entscheidet über mögliche Ersatzleistungen.

5. Konsequenzen , die durch Fehlstunden entstehen, hat die Schülerin oder der Schüler 

selbst zu tragen:

- Jede Schülerin und jeder Schüler ist verpflichtet, versäumten Stoff nachzuarbeiten. 

   Die Kursleiterin oder der Kursleiter kann über versäumten Stoff Lernzielkontrollen 

ansetzen.
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- Hat eine Schülerin oder ein Schüler Unterricht versäumt (unentschuldigt oder 

entschuldigt) und kann ihre oder seine mündliche Leistung von der Kursleiterin oder dem 

Kursleiter deshalb nicht beurteilt werden, so ist das Schulhalbjahresergebnis mit 00 

Punkten zu bewerten, selbst wenn sehr gute schriftliche Klausurleistungen vorliegen.

- Muss eine Kursleiterin oder ein Kursleiter annehmen, dass sie oder er die Gesamtleistung 

einer Schülerin oder eines Schülers in einem Schulhalbjahresergebnis wegen häufiger 

Versäumnisse nicht beurteilen kann, ist die Schülerin oder der Schüler von der 

Kursleiterin oder dem Kursleiter auf die Versäumnisfolge schriftlich hinzuweisen. Der 

Hinweis ist zusätzlich von der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer bzw. der Tutorin 

oder dem Tutor und dem Jahrgangsleiter zu unterschreiben.

6. Sollte in begründeten Ausnahmefällen  diese Regelung nicht eingehalten werden 

können, ist eine persönliche Rücksprache mit dem Jahrgangsleiter erforderlich.

7. In besonderen Fällen kann die Schulleiterin die Schülerin oder den Schüler verpflichten, 

für das laufende  Schuljahr bei jedem Unterrichtsversäumnis durch Krankheit ein 

ärztliches Attest  vorzulegen.
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2 Einführungsphase (10I und 10II)

2.1 Aufbau der Einführungsphase
Bereich Aufgabenfeld  Fach Wochenstunden

Deutsch 3  

1. Fremdsprache �n 3

2. Fremdsprache �n 4 [3]

Musik �p 2
A

Kunst �p 2

Geschichte 2 

Erdkunde 2 

Politik-Wirtschaft 2

Religion evangelisch

Religion katholisch

B

Werte und Normen
2

Mathematik 4

Biologie                                  �p 2

Chemie                                  �p 2
C

Physik                                    �p 2

P
fli

ch
tu

nt
er

ric
ht

Sport 2

Latein ab 7 �o (3)

Spanisch ab 7 �o (3)

Ausgleichskurse ohne Bewertung (2 / 3)

Projektkurse / AGs ohne Bewertung (2 / 3)W
ah

l-
un

te
rr

ic
ht

Methodenlernen ohne Bewertung (2 / 3)

Schülerpflichtstundenzahl 34  
Schülerhöchststundenzahl 37  

�n Jede Schülerin und jeder Schüler muss die beiden fortgeführten Pflichtfremdsprachen ab 
5 bzw. 6 betreiben:

�o Die Wahlfremdsprachen ab 9 sind nicht im Pflichtunterricht, weil die Schillerschule nur 
für die Pflichtfremdsprachen ab 5 bzw. 7 eine Kursfolge bis zum Abitur zusichern kann.

�p  An die Stelle eines der Fächer Kunst oder Musik kann nach Wahl der Schülerin oder des    
Schülers das Fach Darstellendes Spiel treten.
  An die Stelle eines der Fächer Biologie, Chemie oder Physik kann nach Wahl der 
Schülerin oder des Schülers das Fach Informatik treten (ob dies der Fall sein kann, 
muss für jeden Jahrgang aus schulorganisatorischen Gründen neu festgestellt werden)
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2.2 Leistungsbewertung und Versetzung

Die Klassenkonferenz  entscheidet nach pädagogischen und fachlichen Gesichtspunkten:

Kann eine erfolgreiche Mitarbeit in der Qualifikationsphase erwartet werden?

Grundlage für die Versetzungsentscheidung sind die Leistungen in allen Pflichtfächern am 

Ende der Einführungsphase. 

Alle Fächer mindestens ausreichend �Æ im Regelfall versetzt

Mangelhaft in einem Fach,
jeweils mindestens ausreichend
in allen anderen Fächern �Æ im Regelfall versetzt

Mangelhaft in zwei Fächern,
jeweils mindestens ausreichend
in allen anderen Fächern �Æ kann bei Ausgleich für beide

Fächer versetzt werden

Ungenügend in einem Fach,
jeweils mindestens ausreichend
in allen anderen Fächern �Æ kann bei Ausgleich 

versetzt werden

mangelhaft in drei Fächern,
jeweils sehr gut in allen anderen Fächern �Æ Versetzung nicht möglich

Ungenügend in einem Fach und
mangelhaft in einem weiteren Fach,
jeweils sehr gut in allen anderen Fächern �Æ Versetzung nicht möglich

Ausgleichsregelung

- Mangelhafte Leistungen können durch mindestens befriedigende Leistungen in 
  einem anderen Fach ausgeglichen werden.

- Ungenügende Leistungen können durch mindestens gute Leistungen in einem 
  anderen Fach oder mindestens befriedigende Leistungen in zwei anderen Fächern   
  ausgeglichen werden.

- Die Fächer Deutsch, Fremdsprachen und Mathematik können nur untereinander 
  ausgeglichen werden.
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3 Qualifikationsphase (11I und 11II sowie 12I und 12II)

3.1 Prüfungsfächer
- Wahl von fünf Prüfungsfächern aus dem Angebot der Schule.
- Es können nur Prüfungsfächer gewählt werden, die durchgehend vierstündig  
  unterrichtet werden.
- Die Prüfungsfächer mit erhöhtem Anforderungsniveau P1 bis P3 werden mit der 
  Wahl des Schwerpunkts festgelegt.
- Voraussetzung für alle 5 P-Fächer:
  Mindestens halbjährige Teilnahme in der Einführungsphase, durchgehende  
  Teilnahme und mindestens die Note ausreichend bei neu beginnender Fremdsprache. 
- Ein Sachfach, in dem Unterricht fremdsprachig erteilt worden ist (bilingual), 
  kann als fünftes Prüfungsfach gewählt werden, wenn die Fremdsprache als weiteres  
  Fach gewählt wird.
- Die Wahl der fünf Prüfungsfächer erfolgt vor Eintritt in die Qualifikationsphase.
  Das 4. und 5. Prüfungsfach kann am Ende des ersten Schuljahres der  
  Qualifikationsphase in begründeten Ausnahmefällen auf Antrag gewechselt werden.

P1 erstes Prüfungsfach �½  Abiturprüfung schriftlich 

P2 zweites Prüfungsfach �¾ (In den Prüfungsfächern mit erhöhtem 

P3 drittes Prüfungsfach �° Anforderungsniveau P1, P2 und P3 300 Minuten, 

P4 viertes Prüfungsfach �¿ in P4 220 Minuten) und gegebenenfalls auch mündlich

P5 fünftes Prüfungsfach �¾  Abiturprüfung nur mündlich (20 bis 30 Minuten)

Bedingungen für die Wahl der Prüfungsfächer

Erstes und zweites Prüfungsfach P1 und P2 mit erhöhtem Anforderungsniveau sind die 
beiden Schwerpunktfächer .
(Im gesellschaftswissenschaftlichen Schwerpunkt jedoch neben Geschichte
eins der Fächer Deutsch, fortgeführte Fremdsprache, Mathematik oder Naturwissenschaft)

  Unter den fünf Prüfungsfächern müssen sein:
- aus jedem Aufgabenfeld  mindestens ein   
  Prüfungsfach
- zwei der drei Kernfächer Deutsch, fortgeführte   

Fremdsprache oder Mathematik
- das dritte Prüfungsfach mit erhöhtem   

Anforderungsniveau P3
(Im gesellschaftswissenschaftlichen Schwerpunkt das 
zweite Schwerpunktfach)

Fortgeführte 
Fremdsprachen  sind:
Englisch von 5 bis 10 
oder Latein, Französisch von 
6 bis 10 oder Spanisch/Latein 
von 7 bis 10 (Profilunterricht)
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3.2 Beispiele für Prüfungsfachkombinationen

Beispiel 1 Beispiel 2

Sprachlicher Schwerpunkt Sprachlicher Schwerpunkt
P1 Englisch P1 Englisch

P2 Deutsch P2 Deutsch

P3 Französisch P3 Kunst

P4 Biologie P4 Physik

P5 Geschichte bili P5 Erdkunde

Beispiel 3 Beispiel 4

Naturwissenschaftl. Schwerpunkt Naturwissenschaftl. Schwerpunkt
P1 Physik P1 Biologie

P2 Mathematik P2 Mathematik

P3 Chemie P3 Englisch

P4 Politik-Wirtschaft P4 Chemie

P5 Latein P5 Geschichte

Beispiel 5 Beispiel 6

Gesellschaftswiss. Schwerpunkt Gesellschaftswiss. Schwerpunkt
P1 Geschichte P1 Geschichte

P2 Deutsch P2 Mathematik

P3 Politik-Wirtschaft P3 Politik-Wirtschaft

P4 Französisch P4 Biologie

P5 Biologie P5 Englisch

Beispiel 7 Beispiel 8

Musisch-künstl. Schwerpunkt Musisch-künstl. Schwerpunkt
P1 Kunst P1 Musik

P2 Deutsch P2 Deutsch

P3 Englisch P3 Französisch

P4 Erdkunde P4 Biologie

P5 Mathematik P5 Politik-Wirtschaft
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3.3 Hinweise zur Wahl der Prüfungsfächer und des Schwerpunkts
Die Wahl des Schwerpunkts und der Prüfungsfächer sollte möglichst wenig von folgenden 

Faktoren abhängig gemacht werden:

- Weg des geringsten Widerstandes,

- Punktekalkulation,

- Bewertung einzelner Klausuren oder Unterrichtsabschnitte.

Besser wäre es, sich bei der Wahl von längerfristig beobachtbaren Persönlichkeits-

merkmalen, Fähigkeiten, Interessen, Hobbys usw. leiten zu lassen. Ohne besonderes 

Interesse an den Fachinhalten wird man es schwer haben, im Abitur Erfolg zu haben.

Bei der Selbstbeurteilung ist es ratsam, sich folgenden Bereichen zuzuwenden:

- Schulisches Verhalten: Welche Leistungen und welche Noten sind in welchen Fächern 

erzielt worden? Sind meine Leistungen dabei konstant geblieben oder waren sie von der 

Person des Lehrers abhängig? 

Welche Aufgabenstellungen (mathematische, sprachliche, sozialwissenschaftliche, 

künstlerische etc.) werden leichter oder schwerer bewältigt? 

Welche schulischen Tätigkeiten werden mit Interesse an dem Fach an sich (und nicht an 

den Noten) ausgeführt, und wo ist eher das Gegenteil der Fall?

- Freizeitverhalten: Gibt es Hobbys, denen man besonders gerne nachgeht, und lassen sich 

Hobbys angeben, zu denen überhaupt kein Bezug besteht? 

Mit welchen Büchern, Zeitschriften, Fernsehstücken, Kinofilmen und Theaterstücken findet 

eine besondere Beschäftigung und Auseinandersetzung statt? 

An welchen Gesprächsthemen und Gesprächsrunden findet man besonderen Gefallen? 

Gibt es Ausstellungen, Sammlungen, Vor- und Aufführungen, sportliche oder politische 

Aktivitäten, denen besonderes Interesse entgegengebracht wird?

Die Selbstbeurteilung sollte bestätigt oder ergänzt werden durch Fremdbeurteilung. Dabei 

sind ausführliche Gespräche mit Eltern, Verwandten, Bekannten, Mitschülern, Berufs-, 

Studienberatung oder Beratung durch Klassen-, Fachlehrer, Jahrgangsleiter gemeint.

Die Aufzählung der unterschiedlichen Informations- und Ratgeber mag übertrieben und in 

Bezug auf ihre vollständige Inanspruchnahme unrealistisch erscheinen, jedoch weisen die 

Erfahrungen darauf hin, dass Entscheidungsprozesse eher dann befriedigend verlaufen, 

wenn zuvor möglichst viele und unterschiedliche Informationen, Ratschläge und 

Stellungnahmen eingeholt wurden.

Eine optimale Fächerkombination im Hinblick auf einen bestimmten Studiengang gibt es 

nicht. Außerdem wird die Entscheidung über die weitere Ausbildung nach dem Abitur auch 

noch nicht endgültig sein. Selbstverständlich haben nicht alle Schulfächer die gleiche 

Gewichtung für die einzelnen Studiengänge. So ist beispielsweise den Schulfächern Biologie 

und Chemie im Hinblick auf die Studiengänge Agrarwissenschaften, Biologie, Biochemie und 

Biophysik, Forstwissenschaft oder Gartenbau ein anderer Stellenwert zuzumessen als in 

bezug auf Maschinenbau oder Elektrotechnik. An diesem Beispiel ist auch zu erkennen, wie 
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schwierig es ist, lineare Zusammenhänge zwischen schulischer Schwerpunktbildung im 

Sinne von Fächern und einzelnen Studiengängen herzustellen.

Bei der Wahl des Schwerpunkts und der Prüfungsfächer sowie weiterer Fächer in der 

Qualifikationsphase sollte einem breiten Bildungsspektrum der Vorrang vor früher 

Spezialisierung gegeben werden.

Patentrezepte für die Wahl des Schwerpunkts und die Wahl der Prüfungsfächer gibt es nicht! 

Die Entscheidung kann der Schülerin oder dem Schüler nicht abgenommen werden.

Gleichwohl sollen diese Ausführungen Anstoß zum Nachdenken sein, um dem Ziel einer 

möglichst vernunftgemäßen und erfolgreichen Entscheidung näher zu kommen.

3.4 Schwerpunkte und Belegungsverpflichtungen

3.4.1 Übersicht Prüfungsfachkombinationen P1 – P3 an der Schillerschule

(Bemerkung: „Bi/Ch/Ph“ heißt zum Beispiel: Bi oder Ch oder Ph)

Bemerkung: Alle diese Kombinationen werden den Schülerinnen und Schülern zur Wahl 
gestellt. Ob alle Fächer nach den Wahlen tatsächlich angeboten werden können, hängt von 
den Anwahlzahlen im jeweiligen Jahrgang ab.

  Naturwissenschaftlicher Schwerpunkt
P1 P2 P3

Bi/Ch/Ph Ma Bi/Ch/Ph
Bi/Ch/Ph Ma De/En/Fr/La
Bi/Ch/Ph Ma Ku/Mu
Bi/Ch/Ph Ma Ge/Po/Ek
Bi/Ch/Ph Bi/Ch/Ph Ma
Bi/Ch/Ph Bi/Ch/Ph De/En/Fr/La
Bi/Ch/Ph Bi/Ch/Ph Ge/Po/Ek

  Sprachlicher Schwerpunkt
P1 P2 P3

En/Fr/La De En/Fr/La
En/Fr/La De Ku/Mu
En/Fr/La De Bi/Ch/Ma/Ph
En/Fr/La De Ge/Po/Ek
En/Fr/La En/Fr/La De
En/Fr/La En/Fr/La Bi/Ch/Ma/Ph
En/Fr/La En/Fr/La Ge/Po/Ek
En/Fr/La En/Fr/La Ku/Mu

  Musisch-künstlerischer Schwerpunkt
P1 P2 P3

Ku/Mu De/Ma De/En/Fr/La
Ku/Mu De/Ma Ge/Po/Ek
Ku/Mu De/Ma Ma/Bi/Ch/Ph

     Gesellschaftswiss. Schwerpunkt
P1 P2 P3
Ge De Po/Ek
Ge Ma/Bi/Ch/Ph Po/Ek
Ge En/Fr/La Po/Ek
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3.4.2 Schwerpunkte und Belegungsverpflichtungen 

Sprachlicher Schwerpunkt

Wahlmöglichkeiten der Schüler/innen 
an der Schillerschule

Wochen-
stunden*

Schul-
halbjahre*

Einbringung
Gesamtqual.*

P1
fortgeführte
Fremdsprache Englisch

Französisch 
bzw. Latein 
ab 6

4 4 4Schwer-
punkt-
fächer

P2
weitere Fremdspr.
oder Deutsch

Deutsch Englisch
Französisch 
bzw. Latein 
ab 6

4 4 4

Deutsch 
(wenn nicht P2) P3

Deutsch

weitere Fremdspr.
(wenn nicht P2) P3 Englisch

Französisch 
bzw. Latein 
ab 6

Spanisch ab 
7 (kein P1-
P3)

4 4 4Kern-
fächer

Mathematik.P3 Mathematik 4 4 4
Naturwissenschaft.P3 Physik Chemie Biologie 4 4 4
Musik /Kunst /.P3
Darst. Spiel Musik Kunst Darst. Spiel 

(kein P) 2 2 2

Geschichte.P3 Geschichte 2 2 2

Politik-Wirtschaft.P3 Politik-
Wirtschaft 2 2 2

Religion / 
Werte u. Normen

Religion 
evangelisch

Religion 
katholisch

Werte und 
Normen 
(kein P)

2 4 2

Sport nachmittags verschiedene Sportarten (kein 
P) 

2 4

E
rg

än
zu

ng
sf

äc
he

r

Seminarfach (kein P) 2 4 2

Wahl-
fächer

P4

P5

weitere 
Fremdspr.
Bili-Fach

Ku/Mu 
DS (kein P)
ErdkundeP3

Informatik 
(kein P) + +

Bemerkung:
* Abweichend von den Eintragungen in der Tabelle sind alle Prüfungsfächer 4 Wochenstunden in 4 
Schulhalbjahren zu belegen und alle 4 Halbjahresergebnisse in die Gesamtqualifikation einzubringen.
Die in Abschnitt 3.1 beschriebenen Vorgaben zu den Prüfungsfächern sind zu beachten!
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3.4.3 Schwerpunkte und Belegungsverpflichtungen Naturwissenschaftlicher 

Schwerpunkt

Wahlmöglichkeiten der Schüler/innen 
an der Schillerschule

Wochen-
stunden*

Schul-
halbjahre*

Einbring.
Gesamt-
qual.*

P1 Naturwiss.. 1 Biologie Chemie Physik 4 4 4Schwer-
punkt-
fächer P2

Naturwiss. 2
oder Mathematik

Mathematik
Biologie/ 
Chemie/ 
Physik 

4 4 4

Deutsch P3 Deutsch 4 4 4

fortgeführte
Fremdsprache P3 Englisch 

Französisch 
bzw. 
Latein ab 6

Spanisch ab 7 
(kein P1-P3) 4 4 4Kern-

fächer

Mathematik (wenn 
nicht P2)P3

Mathematik

Naturwiss. 2 
(wenn nicht P2)P3 

Chemie Physik Biologie
4 4 4

Musik/Kunst/ P3 
Darst. Spiel

Musik Kunst Darst. Spiel 
(kein P) 

2 2 2

Geschichte P3 Geschichte 2 2 2

Polit.-Wirtsch.P3 Politik-
Wirtschaft 2 2 2

Religion / 
Werte u. Normen

Religion 
evangelisch

Religion 
katholisch

Werte und 
Normen (kein 
P)

2 4 2

Sport nachmittags verschiedene Sportarten (kein P) 2 4

E
rg

än
zu

ng
sf

äc
he

r

Seminarfach (kein P) 2 4 2

Wahl-
fächer

P3

P4

P5

weitere 
Fremdspr. ,
Bili-Fach

Ku/Mu 
DS (kein P)
ErdkundeP3

Informatik 
(kein P)

+ +

Bemerkung:
* Abweichend von den Eintragungen in der Tabelle sind alle Prüfungsfächer 4 Wochenstunden in 4 
Schulhalbjahren zu belegen und alle 4 Halbjahresergebnisse in die Gesamtqualifikation einzubringen. 
Die in Abschnitt 3.1 beschriebenen Vorgaben zu den Prüfungsfächern sind zu beachten!
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3.4.4 Schwerpunkte und Belegungsverpflichtungen

Gesellschaftswissenschaftlicher Schwerpunkt

Wahlmöglichkeiten der Schüler/innen 
an der Schillerschule

Wochen-
stunden*

Schul-
halbjahre*

Einbring
ung

Gesamt-
qual.*

P1 Geschichte Geschichte 4 4 4Schwer
punkt-
fächer P3

Politik /
Erdkunde

Politik-
Wirtschaft Erdkunde 4 4 4

Deutsch P2 Deutsch 4 4 4

Mathematik P2 Mathematik 4 4 4Kern-
fächer fortgeführte

Fremdsprache P2 Englisch 
Französisch 
bzw.
Latein ab 6

Spanisch ab 7 
(kein P1-P3) 4 4 4

Naturwissensch.1 P2 Physik Chemie Biologie 4 4 4

Musik / Kunst / 
Darstellendes Spiel Musik Kunst Darstellendes 

Spiel  (kein P) 2 2 2

Religion / 
Werte u. Normen

Religion 
evangelisch

Religion 
katholisch

Werte und 
Normen     (kein 
P)

2 4 2

Fremdsprache 2 /
Naturwissenschaft 2

Englisch Französisch 
bzw. Latein ab 7

Physik / Chemie 
/ Biologie

4 2 2

Sport nachmittags verschiedene Sportarten (kein P) 2 4

E
rg

än
zu

ng
sf

äc
he

r

Seminarfach (kein P) 2 4 2

Wahl-
fächer

P4

P5

Fremdsprache
Bili-Fach

Ku / Mu 
DS (kein P)
Erdkunde

Naturwissensch.
Inform. (kein P) + +

Bemerkung:
* Abweichend von den Eintragungen in der Tabelle sind alle Prüfungsfächer 4 Wochenstunden in 4 
Schulhalbjahren zu belegen und alle 4 Halbjahresergebnisse in die Gesamtqualifikation einzubringen. 
Die in Abschnitt 3.1 beschriebenen Vorgaben zu den Prüfungsfächern sind zu beachten!
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3.4.5 Schwerpunkte und Belegungsverpflichtungen

Musisch - künstlerischer Schwerpunkt

Wahlmöglichkeiten der Schüler/innen 
an der Schillerschule

Wochen-
stunden

Schul-
halbjahre

Einbringung
Gesamtqual.

P1 Kunst / Musik Kunst Musik 4 4 4Schwer-
punkt-
fächer P2

Deutsch oder 
Mathematik Deutsch Mathematik 4 4 4

Deutsch (wenn 
nicht P2)P3

Deutsch

Mathematik (wenn 
nicht P2)P3

Mathematik
4 4 4

Kern-
fächer

fortgeführte 
Fremdsprache P3

Englisch 
Französisch 
bzw.
Latein ab 6

Spanisch ab 7 
(kein P1-P3)

4 4 4

Naturwissen. P3 Physik Chemie Biologie 4 4 4

Musik / Kunst/
Darstellendes 
Spiel**

Musik Kunst Darstellendes 
Spiel

2 2 2

Geschichte P3 Geschichte 2 2 2

Politik-Wirtschaft
P3

Politik-
Wirtschaft 2 2 2

Religion / 
Werte u. Normen

Religion 
evangelisch

Religion 
katholisch

Werte und 
Normen (kein 
P) 

2 4 2

Sport nachmittags verschiedene Sportarten (kein P) 2 4

E
rg

än
zu

ng
sf

äc
he

r

Seminarfach (kein P) 2 4 2

Wahl-
fächer

P4

P5

Fremdsprache
Bili-Fach ErdkundeP3 Naturwissensch.

Inform. (kein P)
+ +

Bemerkung:
* Abweichend von den Eintragungen in der Tabelle sind alle Prüfungsfächer 4 Wochenstunden in 4 
Schulhalbjahren zu belegen und alle 4 Halbjahresergebnisse in die Gesamtqualifikation einzubringen.
Die in Abschnitt 3.1 beschriebenen Vorgaben zu den Prüfungsfächern sind zu beachten!

** Ein anderes als das als P1 gewählte Fach ist zu belegen.
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3.4.6 Weitere Hinweise zu den Schwerpunkten und den Fächern

1. Die Schülerpflichtstundenzahl  beträgt mindestens 34 Wochenstunden. 

2. Der Fachunterricht wird in halbjährigen Sequenzen erteilt. Von den insgesamt belegten 
Fachsequenzen sind genau 36 in die Berechnung der Abiturnote einzubringen (weitere 
Vorgaben hierzu finden sich im Abschnitt 4.1).

3. Von themen- oder inhaltsgleichen halbjährigen Fachsequenzen kann nur eine auf die 
Fachverpflichtungen angerechnet werden. 

4. Mit einer halbjährigen Fachsequenz, die mit 00 Punkten bewertet worden ist, können 
keine Fachverpflichtungen erfüllt werden.

5. Ein Schüler, der nicht am Religionsunterricht teilnimmt, muss statt dessen vier Kurse 
Werte und Normen belegen. 
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3.5 Studienplan

Beispiel als Planungshilfe für die Qualifikationsphase

Je Spalte einmal ankreuzen Belegung 
ankreuzen

�;
Bitte die 
Bemerkungen
unten

Prüfungsfächer P1-P5, dabei:
- 2 der Kernfächer De, Ma, FS
- aus A, B, C je mind. ein Fach

11 12

    beachten! P1 P2 P3 P4 P5 I II I II

Pflichtkurse

(zudem: P1 – P5 
grundsätzlich �„ ���„ �• �„ ���„ )

Stunden
/Woche

Deutsch K --- x x x x �„ ���„ �• �„ ���„ 4

Englisch 1) 4)

Französisch1) 4)

Latein ab 6 1) 4)

Spanisch ab 71) )

K

--- --- ---

�„ ���„ �• �„ ���„ 4

Kunst 2) --- --- ---
Musik 2) --- --- ---

A

Darst. Spiel --- --- --- --- ---
�„ ���„

2 / 4*
Darst Sp 2

Geschichte ---
Geschichte Bili --- --- --- ---

�„ ���„
2 / 4*
Bili 4

Politik / Wirtschaft --- --- �„ ���„ 2 / 4*

Erdkunde --- --- 4

Ev. Religion --- --- ---
Kath. Religion --- --- --- ---

B

Werte u.Normen --- --- --- --- ---
�„ ���„ �• �„ ���„ 2 / 4*

W+N 2

Mathematik K --- x x x x �„ ���„ �• �„ ���„ 4

Physik 3) 4)

Chemie 3) 4)

Biologie 3) 4)  

Biologie Bili 3) 4) --- --- --- ---
�„ ���„ �• �„ ���„ 4C

Informatik --- --- --- --- --- 2

Seminarfach --- --- --- --- --- x x x x �„ ���„ �• �„ ���„ 2

Sport --- --- --- --- --- x x x x �„ ���„ �• �„ ���„ 2

Bemerkungen – bitte gegebenenfalls zusätzliche Belegungen ankreuzen:
1) Im sprachlichen Schwerpunkt: 2 Fremdsprachen müssen durchgängig belegt werden.
2)  Im musisch-künstlerischen Schwerpunkt:

    Ku als P1 �Ÿ  Mu oder DS muss noch 2 Halbjahre auf grundlegendem Niveau (2-stünd.) belegt werden.

    Mu als P1 �Ÿ  Ku oder DS muss noch 2 Halbjahre auf grundlegendem Niveau (2-stünd.) belegt werden.
3)  Im naturwissenschaftlichen Schwerpunkt:

   2 Naturwissenschaften müssen durchgängig belegt werden, wobei Ma nicht als Naturwissenschaft zählt.
4) Im gesellschaftswissenschaftlichen Schwerpunkt:

   Es muss eine zweite Fremdsprache (nicht wahlfrei) oder zweite Naturwissenschaft in zwei Halbjahren
   belegt werden, wobei Ma nicht als Naturwissenschaft zählt.
*)  Kurse 4-stündig, wenn P1-P5
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4 Abschlüsse

4.1 Gesamtqualifikation und Abiturprüfung

Block I
28 Schulhalbjahresergebnisse in einfacher Wertung , 
darunter im P3-, P4-, P5-Fach jeweils  die 4 Schulhalbjahresergebnisse 11I bis 12 II (weitere 
Einzelheiten zu den Einbringungsverpflichtungen siehe unten)

8 Schulhalbjahresergebnisse in zweifacher Wertung ,
nämlich jeweils die 4 Schulhalbjahresergebnisse 11I bis 12 II im P1- und P2-Fach

Alle diese Wertungen addiert und das Ergebnis dann zunächst mit 10 multipliziert und dieses 
Ergebnis wieder durch 11 dividiert müssen
mindestens 200 Punkte ergeben 
(maximal 600 Punkte)

Block II
Die Abiturprüfungsergebnisse in den fünf Prüfungsfächern in vierfacher Wertung 

mindestens   100 Punkte
maximal   300 Punkte

Bemerkung: an die Stelle des vierten Prüfungsfachs kann das Ergebnis einer besonderen Lernleistung treten –
näheres siehe unten)

Zusätzliche Bemerkungen zu Gesamtqualifikation und Abiturprüfungen auf den nächsten Seiten!
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Zusätzliche Bemerkungen zu Gesamtqualifikation und Abiturprüfung:

a) Unter den insgesamt genau 36 Schulhalbjahresergebnissen ,

(28 Schulhalbjahresergebnisse für Block I – einfache Wertung und

  8 Schulhalbjahresergebnisse für Block I – zweifache Wertung)

die in die Gesamtqualifikation eingebracht werden müssen, 

müssen mindestens enthalten sein:

1. fünf Prüfungsfächer �n je 4 Schulhalbjahresergebnisse 11I bis 12II

2. Deutsch 4 Schulhalbjahresergebnisse 11I bis 12II

3. Fremdsprache �o 4 Schulhalbjahresergebnisse 11I bis 12II
   in derselben Fremdsprache

4. Kunst / Musik / Darst. Sp. 2 Schulhalbjahresergebnisse in einem der Fächer
   Kunst oder Musik oder Darstellendes Spiel

5. Politik - Wirtschaft 2 Schulhalbjahresergebnisse 

6. Geschichte 2 Schulhalbjahresergebnisse 

7. Religion / Werte u. Norm. 2 Schulhalbjahresergebnisse in einem der Fächer 
   ev. oder kath. Religionslehre oder Werte und Normen

8. Mathematik 4 Schulhalbjahresergebnisse 11I bis 12II

9. Naturwissenschaft 4 Schulhalbjahresergebnisse 11I bis 12II
   in einer Naturwissenschaft

10. Seminarfach 2 (aus 11I und 11II)

11. weitere Fremdsprache 4 nur im sprachlichen Schwerpunkt

12. weitere Naturwissenschaft 4 nur im naturwissenschaftlichen Schwerpunkt

13. weiteres Fach Kunst / Musik/ 2 nur im musisch-künstl. Schwerpunkt (in einem nicht 
Darstellendes Spiel als Schwerpunkt gewählten Fach)

14. weitere Fremdsprache oder
      weitere Naturwissenschaft 2 nur im gesellschaftswissenschaftlichen Schwerpunkt

�n Mit den Prüfungsfächern sind gegebenenfalls schon nachfolgend aufgeführte  
    Fächer eingebracht worden.

�o   Waren Kenntnisse in einer zweiten Fremdsprache neu zu erwerben, so müssen zwei 
Schulhalbjahresergebnisse eingebracht werden.
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b) Unter den Schulhalbjahresergebnissen, die in die Gesamtqualifikation eingebracht 
werden, dürfen keine  Ergebnisse aus der Einführungsphase  sein.

c) Falls eine Schülerin oder ein Schüler ein Jahr der Qualifikationsphase wiederholt
hat, dürfen unter den Schulhalbjahresergebnissen, die in die Gesamtqualifikation 
eingebracht werden, keine Ergebnisse aus dem ersten Durchgang sein.

d) Unter den Schulhalbjahresergebnissen, die in die Gesamtqualifikation eingebracht 
werden, dürfen keine themengleichen  Schulhalbjahre sein.

e) Von den Schulhalbjahresergebnissen, die in die Gesamtqualifikation eingebracht 
werden, darf kein Ergebnis mit 00 Punkten  bewertet worden sein.

f) Je Fach dürfen nicht mehr als 5 Schulhalbjahresergebnisse  (in Sport maximal 3
Schulhalbjahresergebnisse) in die drei Blöcke der Gesamtqualifikation eingebracht 
werden.

g)  Im Fach Sport dürfen maximal 3 Schulhalbjahrergebnisse in die Gesamtqualifikation 
eingebracht werden. Wird in Sport mehr als ein Schulhalbjahresergebnis eingebracht, so 
müssen die Ergebnisse in unterschiedlichen Sportarten erzielt worden sein, darunter 
mindestens eine Sportart aus der Erfahrungs- und Lernfeldgruppe A (Individualsportart).

h) In Block I  müssen:
�x�� unter den 28  Schulhalbjahresergebnissen in einfacher Wertung mindestens 24 

Kurse mit 05  oder mehr Punkten sein.
�x�� unter den 8 Schulhalbjahresergebnissen in zweifacher Wertung mindestens 5 

Kurse mit 05 oder mehr Punkten sein.

i)  Im Block II der Gesamtqualifikation müssen in mindestens 3 Prüfungsfächern,
darunter im ersten oder zweiten Prüfungsfach, jeweils mindestens 20 Punkte 
erreicht werden.

j) Besondere Lernleistung in der Abiturprüfung

Eine Schülerin oder ein Schüler kann am Ende des zweiten Schulhalbjahres beantragen, 
dass eine besondere Lernleistung in die Abiturprüfung eingebracht werden soll. Die 
besondere Lernleistung ersetzt im Block II der Gesamtqualifikation das vierte 
Prüfungsfach P4.

Die besondere Lernleistung besteht aus
- einem umfassenden Beitrag aus einem vom Land geförderten Schülerwettbewerb 
  oder einer Seminararbeit, sofern sie in keinem Zusammenhang zur Facharbeit steht  
  als Jahresarbeit in 12I und 12II (Abgabetermin am letzten Schultag vor den 
  schriftlichen Abiturprüfungen) und
- einem Kolloquium, das auch über die Inhalte der schriftlichen Dokumentation   
  hinausgeht (mündliche Prüfung von mindestens 20 und höchstens 30 
  Minuten während der Zeit der zusätzlichen mündlichen Prüfungen in P1 bis P4).

Die formalen Hinweise zur Anfertigung von Facharbeiten gelten für die schriftliche 
Dokumentation entsprechend.
Mit der besonderen Lernleistung sollen denjenigen Schülerinnen und Schülern, die über 
herausragende Qualifikationen verfügen, die in den angebotenen Schulfächern nicht 
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nachgewiesen werden können, eine Gelegenheit gegeben werden, diese besonderen 
Leistungen in die Gesamtqualifikation zur Abiturprüfung einzubringen. 

Eine besondere Lernleistung kann sich beispielsweise aus besonderen Leistungen im
- Bundeswettbewerb Fremdsprachen, Mathematik oder Informatik
- Wettbewerb Jugend forscht
- Wettbewerb Jugend musiziert oder Schüler komponieren
- Wettbewerb Deutsche Geschichte oder europäischer Wettbewerb
entwickeln.

Die Festlegung des Themas, Gegenstandes und Umfangs der schriftlichen 
Dokumentation erfolgt im Einvernehmen zwischen der Schülerin oder dem Schüler und 
der Lehrkraft des Seminarfachs, welche die Erarbeitung und Erstellung der besonderen 
Lernleistung schulfachlich und -organisatorisch begleitet.

Für die schriftliche Dokumentation der besonderen Lernleistung wird ein 
Fachprüfungsausschuss gebildet, der die Arbeit entsprechend den Bedingungen der 
schriftlichen Abiturprüfungen korrigiert und bewertet.
Das Kolloquium der besonderen Lernleistung wird vom Fachprüfungsausschuss 
entsprechend den Bedingungen der mündlichen Abiturprüfungen bewertet.

Die Bewertung der besonderen Lernleistung erfolgt im Verhältnis 2:1 der schriftlichen 
Dokumentation zum mündlichen Kolloquium.
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4.2 Prüfungsergebnis aus schriftlicher und mündlicher 
Abiturprüfung

Falls in einem Fach zusätzlich zur schriftlichen Prüfung eine mündliche Prüfung abgelegt 
wird, so wird das Prüfungsergebnis E nach folgender Formel berechnet:

E = ( 8  s + 4  m) ÷ 3

Dabei ist s die Punktzahl der schriftlichen und m die Punktzahl der mündlichen Prüfung.

4.3 Abitur: Gesamtpunktzahl und Durchschnittsnote
Die erreichten Punkte in den Blöcken I und II werden wie folgt zusammengefasst:

Punkte Durchschnittsnote

300 4,0
301 bis 318 3,9
319 bis 336 3,8
337 bis 354 3,7
355 bis 372 3,6
373 bis 390 3,5
391 bis 408 3,4
409 bis 426 3,3
427 bis 444 3,2
445 bis 462 3,1
463 bis 480 3,0
481 bis 498 2,9
499 bis 516 2,8
517 bis 534 2,7
535 bis 552 2,6
553 bis 570 2,5
571 bis 588 2,4
589 bis 606 2,3
607 bis 624 2,2
625 bis 642 2,1
643 bis 660 2,0
661 bis 678 1,9
679 bis 696 1,8
697 bis 714 1,7
715 bis 732 1,6
733 bis 750 1,5
751 bis 768 1,4
769 bis 786 1,3
787 bis 804 1,2
805 bis 822 1,1
823 bis 900 1,0
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4.4 Schulischer Teil der Fachhochschulreife

Wer die Qualifikationsphase verlässt, erhält ein Abgangszeugnis und gegebenenfalls eine 

Bescheinigung über den schulischen Teil  der Fachhochschulreife , wenn in zwei zeitlich 

aufeinander folgenden Schulhalbjahren der Qualifikationsphase folgende Bedingungen erfüllt 

worden sind:

4 Schulhalbjahresergebnisse

in den Prüfungsfächern P1 und P2 
in zweifacher Wertung 

mit mindestens 40 Punkten.

In 3 dieser Schulhalbjahresergebnisse jeweils 
mindestens 05 Punkte 
in einfacher Wertung

11 Schulhalbjahresergebnisse

in einfacher Wertung 
mit mindestens 55 Punkten.

Darunter mindestens 6 Ergebnisse 
vierstündiger und höchstens 

5 Ergebnisse zweistündiger Fächer.

In 9 dieser Schulhalbjahresergebnisse jeweils 
mindestens 05 Punkte 
in einfacher Wertung

Unter diesen Schulhalbjahresergebnissen müssen aus folgenden Fächern sein:

2 in Deutsch
2 in einer Fremdsprache
2 in Geschichte oder 2 in einem Fach aus Aufgabenfeld B, das als 

Prüfungsfach gewählt worden ist.
2 in Mathematik
2 in einer Naturwissenschaft

       (2 müssen dabei/zudem aus dem P3-Fach sein)

In einem Fach nicht mehr als 2 Schulhalbjahresergebnisse, 
kein Schulhalbjahresergebnis mit 00 Punkten.

Aus den anzurechnenden Schulhalbjahresergebnissen wird eine Gesamtpunktzahl und nach 
der Tabelle auf der folgenden Seite eine Durchschnittsnote ermittelt.

Auf Antrag  stellt die Schule ein Zeugnis der Fachhochschulreife  aus, wenn die 
Bescheinigung über ein mindestens einjähriges Praktikum oder eine erfolgreich 
abgeschlossene Berufsausbildung vorliegt. Bitte unbedingt im Vorfeld  mit dem 
Oberstufenkoordinator die Inhalte des geplanten Praktikums absprechen, damit es mit der 
Anerkennung keine Probleme gibt!
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Schulischer Teil der Fachhochschulreife : 

Gesamtpunktzahl und Durchschnittsnote

Punkte Durchschnittsnote

95 4,0
96 bis 100 3,9
101 bis 106 3,8
107 bis 112 3,7
113 bis 117 3,6
118 bis 123 3,5
124 bis 129 3,4
130 bis 134 3,3
135 bis 140 3,2
141 bis 146 3,1
147 bis 152 3,0
153 bis 157 2,9
158 bis 163 2,8
164 bis 169 2,7
170 bis 174 2,6
175 bis 180 2,5
181 bis 186 2,4
187 bis 191 2,3
192 bis 197 2,2
198 bis 203 2,1
204 bis 209 2,0
210 bis 214 1,9
215 bis 220 1,8
221 bis 226 1,7
227 bis 231 1,6
232 bis 237 1,5
238 bis 243 1,4
244 bis 248 1,3
249 bis 254 1,2
255 bis 260 1,1
261 bis 285 1,0
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5 Weitere Informationen zu den Fächern

Dieser Teil wird von den Fachschaften zur Zeit noch aktualisiert. Als Beispiel sollen trotzdem 

im Folgenden die letztjährigen Vorgaben angegeben werden. Grundsätzlich kann es durch 

wechselnde Schwerpunktvorgaben für die einzelnen Jahrgänge des Zentralabiturs  zu 

Abweichungen kommen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte immer auch zusätzlich an Ihren 

Fachlehrer.
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5.1 Deutsch

Einführungsphase:

- Analyse fiktionaler Texte verschiedener Gattungen und Epochen

- Sprache und Kommunikation / Analyse nichtfiktionaler Texte

Qualifikationsphase:

Das Fach Deutsch wird als eines der Kernfächer  grundsätzlich vierstündig erteilt und muss 

durchgängig von allen Schülerinnen und Schülern belegt werden. Es wird sowohl auf 

erhöhtem Anspruchsniveau (Schwerpunktfach im sprachlichen bzw. 

gesellschaftswissenschaftlichen Schwerpunkt) als auch auf normalem Anspruchsniveau 

(Ergänzungsfach oder Prüfungsfach P4 oder P5) angeboten.

Themen:

- „Literatur unter geschichtlichem Aspekt“

- „Gestaltungsformen und Arten von Texten“

- „Reflexion über Sprache“

- „Literatur der Gegenwart unter Berücksichtigung der literarischen Tradition“  

Die konkrete inhaltliche Ausgestaltung der oben genannten Themen  (z.B. Lektüreauswahl) 

kann - unter Berücksichtigung der Rahmenrichtlinien und der jeweiligen Vorgaben zum

Zentralabitur - gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern festgelegt werden. Die 

Vermittlung der von den Rahmenrichtlinien und der durch die thematische 

Schwerpunktsetzung für das Zentralabitur vorgegebenen Inhalte erfolgt in 

Unterrichtseinheiten, deren Zahl, Dauer und Gestaltung die Fachlehrerin oder der Fachlehrer 

mit Blick auf die Lerngruppe festlegt. Die Vorgaben für das Zentralabitur wechseln jährlich. 

Im Internet sind sie unter www.nibis.de (Niedersächsische Bildungsserver) unter Themen -

Allgemeinbildung - Schulformen - Gymnasium einzusehen. Diese Vorgaben beanspruchen 

ca. die Hälfte der Unterrichtszeit.

Die Prinzipien für die Zusammenstellung der Unterrichtseinheiten sind:

Gattung - Epoche - Thema                        

Im ersten Jahr der Qualifikationsstufe sind mindestens vier, im zweiten Jahr mindestens drei 

literarische Werke zu besprechen. 

In Kursen mit erhöhtem Anspruchsniveau wird sich die Zahl der im Unterricht behandelten 

literarischen Werke in der Regel nicht auf diese Mindestanforderungen beschränken. Zudem 

sind die Vorgaben für das Zentralabitur umfangreicher.
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5.2 Englisch

Einführungsphase

Der Englischunterricht in der Einführungsphase setzt die folgenden Schwerpunkte:

- Materialien: Lehrbuch „Eleven Plus“, Cornelsen

kürzere literarische Texte und mindestens 1 Ganzschrift 

authentische Texte und Medien

Die Inhalte orientieren sich an politischen, sozialen und historischen Realitäten der 

anglophonen Kulturen. Die Lektüreauswahl wird von Fachlehrer und Kurs getroffen.

- Techniken: Lese -und Texterarbeitungsstrategien werden in Hinblick auf die Arbeit in der

Qualifikationsstufe vertieft und erweitert, Interpretationstechniken und literarische Begriffe 

eingeführt.

Die Arbeit mit Informationsquellen wird geübt

Präsentationstechniken (mündlicher Vortrag und technischer Medieneinsatz) werden 

vertieft

Jeder Schüler/jede Schülerin leistet im Rahmen des Unterrichts eine themenbezogene 

Präsentation.

- Produktive Fertigkeiten: Die Erstellung längerer und zusammenhängender Texte sowie 

das dialogische Sprechen werden vertieft und weiterentwickelt. 

Stellungnahmen (comments) sowie strukturierte Zusammenfassungen (summaries) 

werden als Textformen geübt (mündlich und schriftlich)

- Sprachliche Fertigkeiten: grammatische Strukturen werden kontextbezogen betrachtet

der Wortschatz wird themenorientiert erweitert

Qualifikationsphase

Die inhaltlichen und thematischen Schwerpunkte der Qualifikationsstufe ergeben sich aus 

den Vorgaben für das Zentralabitur. 

Grundsätzlich stehen landeskundliche Themen, die Bezüge zu politischen und 

gesellschaftlichen Realitäten der englischsprachigen Zielkulturen herstellen, und die 

Behandlung literarischer Texte im Mittelpunkt des Unterrichts. 

Englisch als Schwerpunktfach oder Prüfungsfach P1 bis P3 mit erhöhtem 

Anforderungsniveau

- Voraussetzungen:

Die Schüler sollen über eine differenzierte Kommunikationsfähigkeit in der englischen 

Sprache verfügen und das Interesse haben, diese zu erweitern.

Sie sollen Interesse an englischsprachigen Kulturen haben.

Sie sollen Interesse und Motivation zeigen, sich auch mit längeren und anspruchsvollen 

Texten unterschiedlicher Epochen, Gattungen und Arten auseinander zu setzen.

Eine selbstständige Arbeitshaltung  wird erwartet.
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- Ziele:

Eine vertiefte Beherrschung von  Arbeitsmethoden, Erweiterung theoretischer Kenntnisse 

und deren Anwendung in Texten (systematische Analyse und Interpretation von 

literarischen Texten sowie Sach- bzw. Gebrauchstexten, Einordnung in biographische, 

soziokulturelle und literaturgeschichtliche Zusammenhänge).

Eine Vertiefung der interkulturellen Kompetenz.

Eine Vertiefung der Medienkompetenz

Die Förderung des eigenverantwortlichen Arbeitens, der selbstständigen 

Aufgabenentwicklung, Informationsbeschaffung und Planung. Dies ist besonders in 

Hinblick auf die Facharbeit relevant.

Die Erarbeitung von Präsentationsformen und -techniken

- Inhalte:

Längere Unterrichtseinheiten zu politisch-sozialen und historischen Aspekten und zu 

einem wirtschaftlichen oder wissenschaftlichen Thema in einem globalen Kontext

Die Behandlung eines Textes von Shakespeare in einer längeren Unterrichtseinheit

Die Erarbeitung unterschiedlicher literarischer Formen und Gattungen im Rahmen der 

Vorgaben

Englisch als Fach mit grundlegendem Anforderungsniveau

- Ziele:

Die Sicherung einer gemeinsamen Grundbildung

Die Einführung in grundlegende Fragestellungen, Problemkomplexe

Die Vermittlung und Übung wesentlicher Arbeitsformen und der Methoden des 

selbstständigen Arbeitens

Texte sind insgesamt überschaubarer und stärker unterstützt durch Wort- und 

Sacherklärungen. Diese Kurse sind vor allem anwendungsorientiert und berücksichtigen 

Interesse und Leistungsmöglichkeiten der Gruppe.
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5.3 Französisch

Grundlage der Gestaltung des Fachs Französisch sind die Rahmenrichtlinien (RRL) von 

2003 und die Einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung (EPA) - die 

gegebenenfalls bis 2008 noch durch Erlasse angepasst werden -, außerdem die vom 

Kultusministerium festgelegten thematischen Schwerpunkte.

Französisch wird als zweite Fremdsprache ab Klasse 7 unterrichtet, es wird für den 

Abiturjahrgang 2010 nicht als neu einsetzende Sprache ab Klasse 11 (Einführungsphase) 

angeboten.

Einführungsphase (3-stündig)

Grundsätzlich werden in allen Jahrgängen der Einführungs- und Qualifikationsphase der 

gymnasialen Oberstufe die Fertigkeiten des Hörverstehens, des mündlichen und schriftlichen 

Kommunizierens trainiert und entsprechend überprüft. Außerdem werden durchgängig 

produktionsorientierte Verfahren eingeübt.

1. Halbjahr: Arbeit mit dem Lehrbuch Nouveaux Horizons

2. Halbjahr: Arbeit mit Lektüren und Sachtexten im Sinne des erweiterten Textbegriffs

Qualifikationsphase (4-stündig)

Organisatorisches:

Französisch kann als Fach mit erhöhtem Anforderungsniveau oder als Fach mit 

grundlegendem Anforderungsniveau gewählt werden. Erfahrungsgemäß wird jeweils ein 

Kurs auf jedem Anforderungsniveau angeboten werden. Somit kann Französisch als 

Prüfungsfach auf erhöhtem oder grundlegendem Anforderungsniveau gewählt werden. Die 

Schillerschule richtet keine jahrgangsübergreifenden Kurse ein.

Inhaltliches:

Vorbemerkung: Auch für diesen Abiturjahrgang gilt, dass Kurse mit erhöhtem und 

grundlegendem Anforderungsniveau dieselben thematischen Schwerpunkte bearbeiten. 

Thematisch wird keine Unterscheidung zwischen Unterricht auf erhöhtem 

Anforderungsniveau und Unterricht auf grundlegendem Anforderungsniveau vorgenommen. 

Im Unterricht auf grundlegendem Anforderungsniveau kommt Aufgaben zu den 

Anforderungsbereichen I und III eine größere Bedeutung zu, im Unterricht auf erhöhtem 

Anforderungsniveau hingegen Aufgaben zu den Bereichen II und III.

Für jeden Unterricht ist das Beherrschen produktionsorientierter Verfahren von Bedeutung, 

da Methoden der Textarbeit vorausgesetzt werden, die kreative Aufgabenstellungen mit 

einschließen. Aus den unter „verbindliche Texte“ genannten Materialien werden in der Regel 

keine Textauszüge in der Abiturprüfung Verwendung finden.

Bis zum jetzigen Zeitpunkt steht zunächst nur der erste thematische Schwerpunkt, der in 

12.1 behandelt wird, fest. Die thematischen Schwerpunkte 2 und 3 werden voraussichtlich im 

Juli 2007 von der Landesschulbehörde bekannt gegeben.
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Thematischer Schwerpunkt 1: se révolter – se résigner

Unterrichtsaspekte :

�x�� S’opposer ou se soumettre...

- au pouvoir de l’Etat

- aux valeurs de la société

- à l’autorité des parents

�x�� la culture de la grève et de la contestation en France

Erläuterungen

Über die verbindlichen Texte hinaus sind die oben angegebenen Aspekte anhand 

verschiedener Materialien im Sinne des erweiterten Textbegriffs zu erarbeiten. Dazu bieten 

sich Internetdokumente, Zeitungsartikel, Dokumentar- und Nachrichtensendungen (TV5, 

Arte), Chansons sowie weitere Gedichte an.

Verbindliche Texte :

Erhöhtes Anforderungsniveau

�x�� Vipère au poing, Film (Philippe de Broca, 2004) mit zentralen Auszügen aus dem 

Roman Vipère au poing (Hervé Bazin, 1948)

�x�� L’hôte (Albert Camus, 1957)

Grundlegendes Anforderungsniveau

�x�� L’hôte (Albert Camus, 1957)

�x�� Liberté (Paul Eluard, 1942) 

�x�� Le déserteur (Boris Vian, 1954) 

Die thematischen Schwerpunkte müssen nicht, aber können als Schulhalbjahresthemen 

übernommen werden. In diesem Fall müssen die Inhalte entsprechend den RRL ergänzt 

werden.
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5.4 Latein

Grundlage für die inhaltlichen und thematischen Schwerpunkte des Fachs Latein sind die

Rahmenrichtlinien (RRL) und die einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung

(EPA) in der jeweils geltenden Fassung sowie die vom Kultusministerium festgelegten

thematischen Schwerpunkte.

Einführungsphase 

Bis zur Einführungsphase 2008/2009 (letzter Jahrgang mit Abitur nach 13 Jahren) 

dreistündig, bei den Jahrgängen mit Abitur nach 12 Jahren vierstündig.

Ziel der Einführungsphase ist, die Kenntnisse und Fähigkeiten, die in den Klassen 7 - 10

erworben wurden, zu erweitern und zu vertiefen und Defizite auszugleichen. 

Anhand von Originallektüre unter thematischen Leitlinien werden Einblicke in die römische

Gesellschaft - Kultur und Politik - Geschichte gegeben.

Lektüre: 1. Halbjahr: Cicero : Verres, Texte zur europäischen Kultur

              2. Halbjahr: Ovid : Metamorphosen, Catull : Liebesgedichte

Qualifikationsphase (4-stündiges Kernfach)

Voraussetzungen und organisatorische Vorgaben

Latein kann als Fach mit erhöhtem oder grundlegendem Anforderungsniveau gewählt 

werden und damit – je nach Anwahl und dadurch einzurichtenden Kursen – auch als 

Prüfungsfach gewählt werden. 

Thematische Schwerpunkte

Jeder thematische Schwerpunkt ist so angelegt, dass er für den Unterricht auf erhöhtem

Anforderungsniveau und für den grundlegenden Anforderungsbereich anwendbar ist.

Grundlegende Lektüre sind jeweils die Basisautoren.

Bei einem jahrgangsübergreifenden Kurs muss die Reihenfolge der thematischen

Schwerpunkte eingehalten werden.

Thematischer Schwerpunkt 1:
Entstehung der römischen Republik
Basisautor: Livius: Ab urbe condita
Grundlegendes Anforderungsniveau: Frühgeschichte, innenpolitisch
Erhöhtes Anforderungsniveau: Vertiefung des grundlegenden Anforderungsniveaus,

Geschichtsbild bei Livius

Thematischer Schwerpunkt 2:
Die Ethik Epikurs
Basisautor: Cicero: Philosophische Schriften zu Epikur
Grundlegendes Anforderungsniveau: Einführung in die griechische und römische 
Philosophie
Erhöhtes Anforderungsniveau: Vertiefung des grundlegenden Anforderungsniveaus,
                                                   Aufgabe und Bedeutung der Philosophie
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Thematischer Schwerpunkt 3:
Vergil: Aeneis
Basisautor: Vergil: Aeneis IV (Auswahl)
Grundlegendes Anforderungsniveau: Aeneis IV: Aeneas und Dido
Erhöhtes Anforderungsniveau: Auswahl aus Aeneis I, IV + VI

Erwerb eines Latinums

1. Latein als Pflichtfremdsprache ab Klasse 5 oder 6

a) Das Kleine Latinum  hat erworben, wer durchgehend Lateinunterricht gehabt

    und bei der Versetzung in die Einführungsphase mindestens die Note ausreichend

    erreicht hat.

b) Das Latinum  hat erworben, wer durchgehend Lateinunterricht gehabt

    und in beiden Schulhalbjahren der Einführungsphase mindestens die Note ausreichend

    erreicht hat.

c) Das Große Latinum  hat erworben, wer durchgehend Lateinunterricht gehabt

    und in den letzten beiden der vier Schulhalbjahre der Qualifikationsphase 

    mindestens 10 Punkte und dabei im letzten Schulhalbjahr mindestens 05 Punkte

    erreicht hat, 

    oder wer Latein als Prüfungsfach gewählt und im Block III mit mindestens 20 Punkten

    abgeschlossen hat.

2. Latein als Wahlsprache ab Klasse 9

Das Kleine Latinum  hat erworben, wer durchgehend Lateinunterricht gehabt 

und in zwei Schulhalbjahren der Qualifikationsphase zusammen 10, dabei im letzten 

Schulhalbjahr 05 Punkte erreicht hat.

Für das Latinum  sind weitere Kurse in der Qualifikationsphase zu belegen.

Bescheinigung auf dem Zeugnis

Sofern die Voraussetzungen zum Erwerb eines Latinums erfüllt worden sind, wird dies auf 

dem Halbjahreszeugnis der Einführungsphase oder Qualifikationsphase, auf dem 

Abiturzeugnis oder gegebenenfalls auf einem Abgangszeugnis wie folgt bescheinigt:

„Dieses Zeugnis schließt das Zeugnis über das ... ein.“

5.5 Spanisch

ALT: (Spanisch kann zur Zeit an der Schillerschule in der Einführungsphase und der 

Qualifikationsphase nur als Wahlfach ohne die Möglichkeit als Prüfungsfach angeboten 

werden.)

NEU: Spanisch kann als Fremdsprache in der Oberstufe eingebracht werden.
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5.6 Kunst

Einführungsphase

Bilder als Zeichen

Einführung in die drei spezifischen Sachbereiche des Faches

1. Bildende Kunst

2. Massenmedien

3. Gestaltete Umwelt

sowie in die fachspezifischen Arbeitsweisen der künstlerischen Produktion ( Planen, 

Entwerfen, Gestalten, Verändern - Umgang mit technischen und bildnerischen Mitteln)

und der Rezeption von Bildern und gestalteten Produkten (Betrachtung, Analyse und 

Interpretation von Bildern als Vorbereitung auf die Qualifikationsphase)

Qualifikationsphase

12 I Menschen-Bilder

Im Mittelpunkt dieses Schwerpunktes steht die Frage nach den Möglichkeiten der 

Umsetzung der Zeit durch die Sprache der Bilder.

Das beinhaltet die Auseinandersetzung (theoretisch und praktisch) mit sequentieller Kunst 

und Bildern in Bewegung, d.h. mit Comics und Film, aber auch mit deren Vorläufern aus 

früheren Zeiten, und schließt die Beschäftigung mit Bildern der Kunstgeschichte mit ein.

12 II Der Traum vom Raum

Dieser Schwerpunkt beschäftigt sich mit den unterschiedlichen künstlerischen 

Aneignungsformen der Landschaft in der Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts.

In der Landschaftsmalerei von C.D. Friedrich und den Stadtlandschaften Monets wird die 

Beziehung Mensch – Raum und die Auseinandersetzung mit  Wahrnehmung thematisiert. Es 

werden subjektive Umsetzungsformen von Landschaft untersucht, wie dies aus den Werken 

Van Goghs abzulesen ist.

Christo und Jeanne Claude schlagen mit ihrer Kunst den Bogen zum 20. Jahrhundert und 

auch zu jüngeren Projekten unserer heutigen Zeit.

Skizzen, Skizzenreihen, Studien nach direkter Anschauung und die Auseinandersetzung mit 

visuellen Vorlagen werden Ausgangsbasis sein für die Planung von Bildern in 

unterschiedlichen Techniken der Malerei und Zeichnung.

Auf erhöhtem Anforderungsniveau werden Ideenkonzepte (eigenständige bildliche, 

textunterstützte Konzeption) entwickelt werden und in ein Landartprojekt münden.



  Schillerschule Hannover Informationen zur gymnasialen Oberstufe      44

13 I Die Welt der Dinge

In diesem Schwerpunkt steht das Plakat und die kulturelle Werbung im Vordergrund als 

zentrales visuelles Kommunikationsmedium.

Neben Toulouse-Lautrec als großem Plakatkünstler im Spannungsfeld von Kunstwerk und 

Massenmedium werden Theaterplakate und aktuelle Beispiele von Werbekampagnen die 

theoretische und praktische Arbeit beinhalten ( zielgerichtete Entwicklung und Herstellung 

von Plakaten in unterschiedlichen Gestaltungstechniken).

Die Konzeption und Realisation einer mehrteiligen Kampagne im Sinne des Corporate 

Designs ist Aufgabe auf erhöhtem Niveau. 

13II Projekt-Kunst : Work in Progress

Innerhalb dieses Halbjahres soll Raum geschaffen werden für ein besonderes künstlerisches 

Projekt, das im Spannungsfeld von aktuellen Kunstformen und/oder im Kontext mit einer 

aktuellen Ausstellung/ einem Künstler steht ( z.B. große Tableaux / Bilder / Objekte). 

Hierdurch sollen Verbindungen geschaffen werden zu den in den Kursen zuvor erarbeiteten 

Kunsttheorien und Darstellungsweisen sowie Bezüge zum Heute entstehen.

5.7 Musik

Einführungsphase

Musikalische Zeitgeistreise durch die Jahrhunderte

1. Von damals bis heute - kennen lernen verschiedenster Musikstücke im Kontext ihrer Zeit

�Æ Methoden der Musikerschließung (u. a. Wirkung von Musik auf den Hörer, 

geschichtliche und gesellschaftliche Fragestellungen in Verbindung mit Musikbeispielen, 

musikalische Interpretation)

2. Einblicke in Probleme der Verbindung von Musik und Sprache (u. a. Songs, Kunstlieder, 

Musical, Oper, Experimentieren auch mit der eigenen Stimme)

3. Konzertbesuch (passend zum Thema)

4. Produktion einer geeigneten Musik nach den Möglichkeiten der Kursteilnehmer (z. B. 

STOMP)

Qualifikationsphase

Für die Qualifikationsphase lässt sich bislang nur für das erste Halbjahr des 12. Jahrgangs 

das Kursthema festlegen, da die thematischen Schwerpunkte für die schriftlichen 

Abiturprüfungen 2010 noch nicht herausgegeben wurden und lediglich das Thema „Freiheit 

und Gebundenheit in der Musiksprache des Jazz“ aus dem Jahr 2009 übernommen wird.
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12 I Populäre Musik in Geschichte und Gegenwart

Der Jazz soll hierbei insbesondere in den Mittelpunkt gerückt werden: Freiheit und 

Gebundenheit in einem Musikstil, der durch Improvisation und dennoch vielen festgelegten 

Kompositionselementen geprägt ist. In seiner Geschichte hat der Jazz vielfältige 

gesellschaftliche und ästhetische Funktionen erfüllt, die es zu ergründen gilt. 

Selbstverständlich sollen auch eigene Gestaltungsversuche die Musik des Jazz näher 

bringen. Der Besuch im Jazz Club Hannover ist bei diesem Thema geradezu ein Muss.

Aber auch die Pop- bzw. Rockmusik spielt eine wesentliche Rolle. Warum klingt eine Rock-

Ballade nur auf eine bestimmte Art und Weise typisch? Nach welchen Prinzipien funktioniert 

das Musikgeschäft?

Für 12 II, 13 I und 13 II werden die Kursthemen noch festgelegt.

Im Folgenden soll eine Liste mit Beispielen einen kleinen Überblick geben, welche 

Kursthemen durch die bislang vorgegeben Schwerpunktthemen möglich gewesen wären:

�ƒ��„Widerbild der Welt“: Die erste Sinfonie Gustav Mahlers (thematischer Schwerpunkt)

�Æ Das Neue in der Musik – Aspekt der Neuartigkeit und Traditionsbildung von Musik 

(mögliches Kursthema)

�ƒ��„Die Zauberflöte“ – lebendiges Musiktheater (thematischer Schwerpunkt)

�Æ Das Musiktheater heute und gestern (mögliches Kursthema)

�ƒ��„Die Variation als Grundprinzip musikalischer Gestaltung“ (thematischer Schwerpunkt)

�Æ Werden und Wandel einer musikalischen Gattung: Variation (mögliches Kursthema)
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5.8 Darstellendes Spiel

Allgemeine Bemerkungen
Das Darstellende Spiel bietet vielfache Möglichkeiten, die in dem Lehrplan geforderten 

“Schlüsselqualifikationen“ und “interdisziplinären“ Schwerpunkte zu realisieren, da hier z.B. 

die Kommunikations- und Teamfähigkeit gefördert, die Problem- und Konfliktlösefähigkeit 

verbessert und die Selbständigkeit und Selbstsicherheit gestärkt werden kann.

Das Fach “Darstellendes Spiel“ hat seinen Schwerpunkt auf kreativem Handeln im Rahmen 

eines Gruppenprojekts, das auf eine Aufführung (einer Theater-/Filmproduktion) als 

ästhetisches Produkt zielt.

Das Darstellende Spiel ist eng mit der Kunstform Theater verknüpft und arbeitet in Training 

(üben), Probe (anwenden, überprüfen), und Aufführung (Wirkung konkret erfahren und 

reflektieren) mit traditionellen bzw. gegenwärtigen Mitteln und Formen des Theaters.

Einführungsphase

Das Fach “Darstellendes Spiel“ kann in der Einführungsphase an die Stelle eines der Fächer 

Kunst oder Musik treten.

11  Einführung in die Theaterarbeit
1. Kennenlernen - Wahrnehmung - Vertrauen (kontinuierlich)

2. Einführung in theatrale Ausdrucksformen mit wechselndem Schwerpunkt Übungen 

    zur Sensibilisierung und Wahrnehmung von Körper und Raum; Atem und Stimme,...

    Zugänge zur Dramaturgie (Kurzprojekte): Entwicklung von Biografien, Improvisation

    Spiel mit literarischen Kleinformen, Verändern von Textvorlagen 

3. Theaterbesuch

4. Projekt(e): Die Kursgruppe entwickelt in Gruppen nach formalen oder aber inhaltlich  

    gesetzten Rahmenbedingungen ein Projekt

Qualifikationsphase

Das Fach “Darstellendes Spiel“ kann in der Qualifikationsphase nur gewählt werden, wenn 

weder Kunst noch Musik als Prüfungsfach gewählt wurde.

Als Prüfungsfach kann “Darstellendes Spiel“ nicht gewählt werden.

12 Text und Intention

1. Theorie

2. Textarbeit als Vorbereitungsphase

3. Aufführungsprojekt

4. Theaterbesuch

13 Improvisation als Basis für eine Eigenproduktion

1. Entwicklung von (einer) Eigenproduktion(en) Probenarbeit

2. Theorie

3. Theaterbesuch
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5.9 Politik - Wirtschaft

A. Fachbezogene Hinweise

Für die schriftlichen Prüfungsaufgaben im Zentralabitur 2009 wird nach den 

Rahmenrichtlinien für jedes verbindliche Rahmenthema („Demokratie in Deutschland“, 

„Modernisierungsprozesse in Gesellschaften“, „Internationale Politik und globale 

Verantwortung“) ein thematischer Schwerpunkt festgelegt, der im Unterricht zu behandeln 

ist. Die thematischen Schwerpunkte gelten jeweils für Politk-Wirtschaft als Prüfungsfach auf 

erhöhtem und grundlegendem Anforderungsniveau. Der Unterschied zwischen erhöhtem 

und grundlegendem Anforderungsniveau liegt in der Intensität und Komplexität des zu 

behandelnden Stoffes.

Im Unterricht und in den Klausuren ist zu beachten, dass in der schriftlichen Abiturprüfung 

nicht nur Texte, sondern auch andere Materialien (unter anderem Karikaturen, Schaubilder, 

Statistiken) zu bearbeiten sind.

Reihenfolge der thematischen Schwerpunkte:

Die drei thematischen Schwerpunkte sind in der vorgegebenen Reihenfolge in den ersten 

drei Schulhalbjahren der Qualifikationsphase zu unterrichten. Der thematische Schwerpunkt 

3 wird für die Abiturprüfung 2010 als Thematischer Schwerpunkt 1 (im 1. Halbjahr des 

Schuljahrgangs 12) übernommen.

B. Thematische Schwerpunkte

Thematischer Schwerpunkt 1: Kontrollinstrumente des politischen 

Entscheidungsprozesses

Rahmenthema 3 „Demokratie in Deutschland“

Verbindliches Schlüsselproblem: Herrschaft und politische Ordnung

Unterrichtsaspekte und Unterrichtsinhalte

�x�� Politiktheoretische (Montesquieu, The Federalist Papers) und grundgesetzliche 

Grundlagen��der Gewaltenteilung auch unter Berücksichtigung des 

Föderalismusgedankens

�x�� Die Rolle von Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat im 

politischen��Entscheidungsprozess

a) Funktion, Stellung und Arbeitsweise von Bundesregierung, Bundestag und 

    Bundesrat

b) Das Machtgefüge von regierender Mehrheit und Opposition im Bundestag und im

    Bundesrat

c) Die Stellung des Bundeskanzlers, die Stellung des Abgeordneten und der Einfluss 

    von Expertengremien und Beiräten auf politische Entscheidungen

�x�� Medien und Politik

a) Rolle und Funktion der Medien im politischen Prozess

b) Machtkontrolle durch die Medien und Mediendemokratie
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Thematischer Schwerpunkt 2: Arbeitswelt und Sozialstaat im Wandel

Rahmenthema 4 „Modernisierungsprozesse in Gesellschaften“

Verbindliches Schlüsselproblem: Soziale Ungleichheiten

a) Tendenzen des Wandels (struktureller, demographischer) und seine Folgen für die 

Gesellschaft und den Sozialstaat der Bundesrepublik:

�x�� Lebensformen und Arbeitswelt im Wandel (u.a. familialer Strukturwandel)

�x�� Das Problem der Massenarbeitslosigkeit – Ursachen, Entwicklungen und 

Perspektiven (u.a. Bindung der sozialen Sicherheit an die Erwerbsarbeit)

�x�� Der demographische Wandel und seine Auswirkungen auf den Sozialstaat 

(u.a. Generationenkonflikt; Migrationsproblematik; Probleme des 

Sozialstaates)

b) Gestaltung des sozioökonomischen Wandels durch den Staat

�x�� Familienpolitik als Antwort auf den demographischen Wandel und als Form 

der aktiven Sozialpolitik

�x�� Staatliche Konjunktur- und Ordnungspolitik als Mittel zur Bekämpfung der 

Arbeitslosigkeit (u.a. Ausgaben- und Steuerpolitik; Deregulierung des 

Arbeitsmarktes)

�x�� Migration (u.a. gesetzliche Grundlagen, Probleme der Integration) als eine 

Antwort auf die Probleme der Erwerbsgesellschaft und des Sozialstaates

Thematischer Schwerpunkt 3: Friedenssicherung im 21. Jahrhundert

Rahmenthema 5 „Internationale Politik und globale Verantwortung“

Verbindliches Schlüsselproblem: Frieden und Gewalt

a) Ursachen zunehmender Friedensgefährdungen

�x�� Veränderte Konfliktformen (neue und alte Kriege, globaler Terrorismus, 

zwischenstaatliche Konflikte)

�x�� Ressourcenknappheit und Verteilungskämpfe am Beispiel von Trinkwasser 

und Energie

b) Friedens- und Sicherheitspolitik

�x�� Institutionen und Akteure

- Friedensbegriff nach Hobbes, Kant und Senghaas

- Gestaltung von Interventionen und Friedensprozessen (UNO, 

Nationalstaaten, NGO’s)

- Regulierung globaler Handelsprozesse und Finanzmärkte als 

Voraussetzung gerechter Ordnungen (WTO)

�x�� Durchsetzbarkeit internationaler Ziele und Konzepte

- Die aktuelle Entwicklung des Völkerstrafrechts (u.a. Entstehung und 

Statut des ICC)



  Schillerschule Hannover Informationen zur gymnasialen Oberstufe      49

- Durchsetzung internationaler Rahmenvereinbarungen am Beispiel 

Wasser (u.a. Millenniumsziel Johannisburg-Aktionsplan)

- Global Governance als neues Steuerungsmodell

C. Sonstige Hinweise

Zugelassene Hilfsmittel sind das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und die 

Niedersächsische Verfassung ohne ergänzende Kommentare
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5.10 Geschichte

11 Behandelt werden in der Einführungsphase eine Krisen- und Umbruchsituation der 

Zeit nach dem 2. Weltkrieg und eine weitere frei wählbare Krisen- und 

Umbruchsituation als Vergleich. In der Einführungsphase wird durch intensivierte 

methodische Schulung der Geschichtsunterricht in der Qualifikationsphase 

vorbereitet.

12+13 In der Qualifikationsphase muss Geschichte mindestens 2 Halbjahre lang 

zweistündig als Ergänzungsfach belegt werden. Im Gesellschaftswissenschaftlichen 

Schwerpunkt kann Geschichte als Schwerpunktfach (4 Halbjahre à 4 Stunden) belegt 

werden. In den übrigen Schwerpunkten kann Geschichte bei entsprechenden 

Anwahlen als 4. oder 5. Prüfungsfach (4 Halbjahre à 4 Stunden) gewählt werden.

Die Reihenfolge der Themen in 12 I bis 13 I richtet sich nach den jeweiligen aktuellen 

Vorgaben des Kultusministeriums. Die folgenden Angaben sollen als Beispiel dienen.

12I „Europäische Perspektiven historischer Erfahrung“

Das Rahmenthema ‚Europa’ ist bewusst offen für die Wahrnehmung langfristiger 

Veränderungen und Kontinuitäten.

12II „Deutsche Perspektiven historischer Erfahrung“

Die beiden unmittelbar vergangenen Epochen, das nationalsozialistische 

Deutschland (1933 – 1945) und die Geschichte Nachkriegsdeutschlands bzw. der 

beiden deutschen Staaten (1945 – 1990), sind innerhalb des Kursthemas verbindlich.

13I „Globale Perspektiven historischer Erfahrung“

Zentraler inhaltlicher Aspekt ist, die Vergangenheitsdimension gegenwärtiger 

Konflikte bewusst zu machen.

13II Das Thema ist frei wählbar, sofern alle Kursteilnehmer „Deutsche Perspektiven 

historischer Erfahrung“ in 12II belegt hatten. Sollte das in einem Kurs mit Geschichte 

als Ergänzungsfach nicht der Fall sein, weil Geschichte von einem Schüler oder einer 

Schülerin nur 2 Halbjahre im Jahrgang 13 belegt wird, wird ein weiterer Aspekt 

deutscher Geschichte der 20. Jahrhunderts behandelt.
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5.11 Erdkunde

Vorbemerkungen

Erdkunde ist kein Kernfach. Erdkunde kann in jedem Schwerpunkt als Wahlfach oder als 

Prüfungsfach ohne erhöhtes Anforderungsniveau P4 oder P5 gewählt werden. 

Erdkunde kann als 2. Schwerpunktfach im gesellschaftswissenschaftlichen Schwerpunkt 

gewählt werden, sofern die Gesamtkonferenz nicht die beiden Schwerpunktfächer 

Geschichte und Politik beschließt. 

Einführungsphase

Thema Inhalt Fachkompetenzen und 
Methoden

Ökosysteme - Landschaftszonen übergreifendes  
  Ökosystem
- Meer, Stadt (mobil)
- Landschaftszonen gebundenes 
Ökosystem
- Tropischer Regenwald, Wüste, 
- Naturschutz und Umweltverträglichkeit

GIS – Modellbildung, - 3–D –
Darstellungen
Exkursion

Klima - Atmosphärische Zirkulation, 
Passatkreislauf
- Klima- und Vegetationszonen

Physische 
Geographie  

- Plattentektonik
- Gebirgsbildung

O 4  Fähigkeit zur Orientierung 
in Realräumen
Exkursion Anderten / Höver 
möglich

Exkurs Klima und Wetter
Räume Asien, Australien, Afrika
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Qualifikationsphase
12.1 Räumliche Disparitäten in Europa
Disparitäten als Ergebnis naturräumlicher, wirtschaftlicher, sozialer, politischer und 
ökologischer Faktoren
Thema Inhalt Fachkompetenzen und 

Methoden
Raumprozesse - Aktiv - Passivräume

- Push- und Pull-Faktoren
- Strukturwandel von Regionen
- Harte und weiche Standortfaktoren
- Bevölkerungsentwicklung und -struktur
- Aufgaben und Instrumente der  
  Raumplanung

GIS, 
- Dynamische Karten

Raum Europa

12.2 Räume unterschiedlichen Entwicklungsstandes

-Merkmale und Kriterien für den 
  Entwicklungsstand eines Landes
- Entwicklungsstrategien und -theorien
- Raumanalyse
- Ressourcenanalyse
- Demographische Strukturen und  
  Entwicklungen
- Migration

GIS, 
-Darstellen und analysieren
-Weltkarten zum 
Entwicklungsstand der Länder 

Räume Afrika, Lateinamerika (Zentralabitur)

13.1 Aktionsraum Erde
Ressourcennutzung bei unterschiedlichen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Bedingungen

Landwirtschaft - Gunst- und Ungunstfaktoren
- Überproduktion, Subventionen
- Globalisierung

GIS
- Darstellen und analysieren
- Ressourcen und ihre 
Nutzung

Industrie - Standortfaktoren des sekundären Sektors
- Standorttheorien (Weber, Haggett)
- USA und Japan in globalen 
Verflechtungen   
  und ihre Stellung innerhalb der  
  Weltwirtschaft
- Weltwirtschaftsentwicklung seit 1945 

s.o.

Räume USA, Japan, Europa

13.2 Städtische Räume

- Stadttypen und Modelle
- Funktionswandel in Städten
- Von der Siedlung zur Megastadt
- Stadtplanung
- Zentrale Orte ( Christaller)
- Stadtränge

GIS
- Darstellen und analysieren
- Raumplanung

Raum Stadtraum, global
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5.12 Religion evangelisch

Die Rahmenrichtlinien geben zu unterrichtende Leitthemen vor. Sie lauten für die

- Einführungsphase:

- Jesus Christus

- Christentum und Religion

- Menschenbilder und Gottesbilder

- Gewissen und Handeln

- Qualifikationsphase:

- Reden von Gott in Geschichte und Gegenwart

- Jesus Christus - Fundament des Glaubens und der Kirche

- Weltdeutung und Wesensbestimmung des Menschen durch Mythen und Religionen

- Der Mensch auf der Suche nach Identität

- Kriterien des Handelns und ihre Begründung in christlicher und säkularer Sicht

Diese Leitthemen sind von der Fachkonferenz evangelische Religion zu untenstehender 

Abfolge gebündelt worden:

11I Jesus Christus - Orientierung für das eigene Handeln

11II Menschen und Gottesbilder in den Religionen

12I Christ und Gesellschaft

12II Die Frage nach dem Menschen

13I Wege zur Wirklichkeit

13II Gotteserfahrung und Religionskritik

Hinweis: Durch die vorgegebenen thematischen Schwerpunkte des Zentralabiturs kann es 

ggf. zu einer Änderung der Kursabfolge kommen.

5.13 Religion katholisch

11I Religion (und Religionen)

11II Kirche (und Kirchen)

12I Gott (und Götter)

12II Jesus (der) Christus

13I Zukunft (individuell und allgemein)

13II Mensch (und Menschen)

Hinweis: Religion katholisch wird in der Qualifikationsphase als 2-stündiges 

Ergänzungsfach erteilt.

Als 4-stündiges mündliches Prüfungsfach P5 kann es nur angeboten werden, wenn 

organisatorische Gründe dem nicht entgegenstehen.
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5.14 Mathematik

In der Einführungsphase  muss jede Schülerin und jeder Schüler Mathematik belegen. Bis 

zur Einführungsphase 2008/2009 (letzter Jahrgang mit Abitur nach 13 Jahren) dreistündig, 

bei den Jahrgängen mit Abitur nach 12 Jahren vierstündig.

„Einführung in die Analysis“

Funktionen, Folgen, Grenzwertbegriff, Grenzwerte, Ableitung, Ableitungsfunktion,    

Untersuchung von Funktionen und ihren Graphen, Anwendungen der Differentialrechnung

In der Qualifikationsphase  muss jede Schülerin und jeder Schüler Mathematik als Kernfach 

vier Schulhalbjahre vierstündig belegen und alle vier Schulhalbjahresergebnisse in die 

Gesamtqualifikation einbringen.

Im naturwissenschaftlichen Schwerpunkt ist Mathematik das zweite Schwerpunktfach und 

damit ein schriftliches Prüfungsfach (300 Minuten) mit erhöhtem Anforderungsniveau. Auch 

im gesellschaftswissenschaftlichen Schwerpunkt kann Mathematik als zweites 

Schwerpunktfach gewählt werden. Im sprachlichen und musisch-künstlerischen Schwerpunkt 

(bzw. im gesellschaftswissenschaftlichen Schwerpunkt – wenn Mathematik nicht als zweites 

Schwerpunktfach gewählt wird) kann Mathematik als viertes schriftliches Prüfungsfach (220 

Minuten) oder als fünftes mündliches Prüfungsfach gewählt werden.

12I Stochastik I / Analysis I

12II Analysis II / Vektorrechnung I / Ausgewählte Themen der Mathematik

13I Vektorrechnung II / Stochstik II

13II Ausgewählte Themen aus Analysis, Vektorrechnung, Stochstik

   Inhalte :

 „Analysis“

Ableitungsregeln, Kurvendiskussionen neuer Funktionen, Anwendungen der 

Differentialrechnung, wie Wachstumsprozesse oder periodische Prozesse, Integral, 

Integrationsregeln, Anwendungen der Integralrechnung, wie Flächen-, Rotationskörper- oder 

Schwerpunktsberechnungen.

„Vektorrechnung - Analytische Geometrie“ 

Vektoren in Ebene und Raum, Lineare Abhängigkeit, Lagebeziehungen von Punkten, 

Geraden und Ebenen, Skalarprodukt, Abstands- und Winkelberechnungen, Flächen- und 

Rauminhalte, Erweiterungen, wie Gleichungssysteme, Abbildungen, Kreise und Kugeln.

„Stochastik“ 

Beschreibende Statistik, Zufallsexperimente, Wahrscheinlichkeitsbegriffe, Baumdiagramme/ 

Pfadregeln, Wahrscheinlichkeitsverteilungen und ihre Kennzahlen, Alternativ- und 

Hypotesentests.
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Grundsätzlich gilt für die Arbeit der Einsatz moderner Technologien und das Lösen 

anwenderorientierter Problemstellungen. Der eingeführte Rechner ist der TI 83, in Kursen mit 

erhöhtem Anforderungsniveau wird in der Regel der Voyage 200  verwendet.

5.15 Physik

Einführungsphase

In der Einführungsphase muss jede Schülerin und jeder Schüler Physik belegen. 

Der Unterricht findet zweistündig statt.

1. Halbjahr:

gleichförmige und gleichmäßig beschleunigte Bewegungen mit den entsprechenden 

Bewegungsgleichungen, Trägheitsprinzip, Grundgleichung F=m�‚a, Bremsvorgänge

2. Halbjahr:

Schwingung eines Pendels, Energieerhaltungssatz,

Thermodynamik, d.h. Temperaturstrahlung, Wärmekraftmaschinen

Qualifikationsphase

In der Qualifikationsphase kann Physik im naturwissenschaftlichen Schwerpunkt als 

schriftliches Prüfungsfach ( 300 min ) mit erhöhtem Anforderungsniveau oder als 4. 

schriftliches Prüfungsfach ( 220 min ) bzw. als mündliches Prüfungsfach gewählt werden. 

Darüber hinaus ist es auch als Ergänzungsfach wählbar.

Inhalte:

12I Felder, Induktion

Grundgesetze zu elektrischen und magnetischen Feldern, Bewegung von geladenen

Teilchen in Feldern, bei erhöhtem Anforderungsniveau Vergleich mit Gravitationsfeldern, 

elektromagnetische Induktion qualitativ, Anwendungen der Induktionsgesetze.

12II Wellen, Quanten

Beschreibung von Wellen, Ausbreitung, Reflexion, Beugung, Interferenz, 

Elektronenbeugung, Photoeffekt, Photonenmodell, h-Bestimmung, Heisenbergsche 

Unbestimmtheitsrelation.

13I Atomphysik

Atommodelle, quantenhafte Emission und Absorption, Energiequantelung in der 

Atomhülle, Orbitalmodell

13II Kernphysik

Kernstrahlung, Zerfallsgesetz, Nuklidkarte, Struktur des Atomkerns, Kernenergie

Kurse mit erhöhtem Anforderungsniveau erfordern neben zusätzlichen Themen einen 

erhöhten Grad der Selbstständigkeit in der Bearbeitung, weitergehende Mathematisierung 

physikalischer Sachverhalte sowie komplexere Theorien und Modelle.

Die für die Abiturprüfung besonderen thematischen Schwerpunkte werden für jeden 

Jahrgang neu festgelegt und sind zu Beginn der Qualifikationsphase bekannt.
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5.16 Chemie

Einführungsphase  (2-stündig)

In der Einführungsphase werden folgende Themen behandelt:

Kohle, Erdgas und Erdöl als Treibstoffe und Ausgangsstoffe für chemische Reaktionen 

(Einführung in die organische Chemie) 

In der Einführungsphase sorgt eine systematische Methodenschulung, u.a. mit 

experimentellen Übungen und der Einordnung der Lerninhalte in Basiskonzepte dafür, dass 

die Anforderungen in der Qualifikationsphase gut bewältigt werden können.

Qualifikationsphase  (4-stündig)

Im naturwissenschaftlichen Schwerpunkt der Qualifikationsphase kann Chemie auf erhöhtem 

Anforderungsniveau (4 Halbjahre á 4 Stunden) angewählt werden. In den übrigen 

Schwerpunkten kann Chemie als Ergänzungsfach mit grundlegendem Anforderungsniveau 

(4 Halbjahre á 4 Stunden und damit mögliches Prüfungsfach P4 oder P5) belegt werden.

Nach Maßgabe der Rahmenrichtlinien werden in der Qualifikationsphase folgende 

Themenbereiche behandelt:

- "Materie und Energie": Atommodelle, chemische Bindung, Elektrochemie

- “Verlauf und Antrieb chemischer Reaktionen”: Reaktionskinetik, chemische Gleichgewichte,   

   Energetik chemischer Reaktionen,

- “Struktur- und Reaktionsmodelle”: Erklärung von Stoffeigenschaften mit Hilfe der Struktur 

ihrer Bausteine (Teilchen), Donator-Akzeptor-Konzept, Reaktionsmechanismen in der 

organischen Chemie,

- “Chemie in Technik und Umwelt”: Stoffe und Verfahren in der Technik, Stoffe im Alltag, 

   Umweltbereiche, Umweltschutz.

Die Fachgruppe Chemie bezieht - soweit möglich - aktuelle technische und chemische 

Entwicklungen in den Unterricht ein. Eine Mitsprache der Schülerinnen und Schüler ist bei 

der Themenauswahl nach Berücksichtigung zentraler Abiturthemen möglich.
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5.17 Biologie

Einführungsphase

In der Einführungsphase werden folgende Themen behandelt:

Zellzyklus, Fortpflanzung, Realisierung der genetischen Information. Diese Themen werden 

nicht isoliert stehen, sondern es wird schon hier die Vernetzung biologischer Sachverhalte 

aufgezeigt werden. Als Rahmenthema soll hier beispielhaft "Mucoviscidose" genannt sein.

In der Einführungsphase wird die wissenschaftspropädeutische Arbeit im Fordergrund 

stehen, die Grundlagen der Denk- und Arbeitsweisen der Naturwissenschaften am Beispiel 

der Biologie werden ein zentrales Thema bilden. Inhaltliche Aspekte sollen in einen 

Zusammenhang mit zentralen fachlichen Konzepten der Biologie gestellt werden. 

Kritikfähigkeit und ethische Urteilsfähigkeit können an verschiedenen Beispielen einführend 

geschult werden.

Qualifikationsphase

Im naturwissenschaftlichen Schwerpunkt der Qualifikationsphase kann Biologie als 

Schwerpunktfach oder Prüfungsfach P3 mit erhöhtem Anforderungsniveau angewählt 

werden. In den übrigen Schwerpunkten kann Biologie als Ergänzungsfach oder Prüfungsfach 

P4 oder P5 mit grundlegendem Anforderungsniveau belegt werden.

Nach Maßgabe der Rahmenrichtlinien und der jeweiligen Schwerpunktthemen des 

Zentralabiturs werden in der Qualifikationsphase die Themenbereiche für jeden Kurs 

wechseln. Die jeweiligen Kursthemen werden zwischen den Fachlehrern des Jahrgangs in 

Abstimmung mit dem vorhergehenden Jahrgang vereinbart.

Folgende Semesterthemen sind zum Beispiel möglich:

- Stadtökologie: Produzenten und Konsumenten, Tiere und Pflanzen in der Stadt, Refugien 

in der Stadt, Ausgewählte Umweltprobleme in der Stadt

- Nahrung und Nahrungskonsum: Pflanzliche Produktion und ökologische Folgen, 

Tierproduktion und ökologische Folgen, Ernährung des Menschen, Mikrobielle 

Lebensmittelherstellung oder Genfood

- Entstehung der Vielfalt: Vom Einfachen zum Komplexen, Verwandtschaft und Stammbaum 

des Menschen, Zukunft des Menschen

- Wahrnehmung und Interaktion: Erfahrbare Umwelt, Kommunikation zwischen Lebewesen, 

Kommunikation zwischen Zellen

Die Fachgruppe Biologie bezieht - soweit möglich - aktuelle biologische und medizinische 

Entwicklungen in den Unterricht ein. Nach Möglichkeit werden Exkursionen zu 

verschiedenen Themenbereichen durchgeführt. Eine Mitsprache der Schülerinnen und 

Schüler ist bei der Themenauswahl nach Berücksichtigung zentraler Abiturthemen möglich.
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5.18 Informatik

Einführungsphase

In der Einführungsphase werden 2-stündige Ganzjahreskurse (ggf. auch als Alternative zu 

einer weiteren Naturwissenschaft) angeboten.

Im Vordergrund stehen die selbstständige experimentelle Arbeit und die Kommunikation und 

Kooperation in Kleingruppen zur Schulung und Entwicklung prozessbezogener 

Kompetenzen.  Anschaulichkeit ist dabei leitendes Prinzip. 

Methodische Schwerpunkte liegen auf der Schulung von Präsentations- und 

Kommunikationsformen und bei Darstellungsformen von Algorithmen.

Inhalte:

Funktionsweise des Internets, Grundlagen von HTML – Gestaltung einer Homepage

Grundlagen der Bildbearbeitung

Modellierung

Analyse und Darstellung einfacher Automaten und deren Funktionsweise

Algorithmen und Programme

Algorithmusbegriff und Darstellungsformen von Algorithmen (block- oder objektorientierte 

Programmiersprache)

Aufbau und Funktionsweise einer Datenverarbeitungsanlage

Logischer Aufbau, Dualsystem, einfache Schaltungen (Entdeckung der Kleinschrittigkeit)

Qualifizierungsphase

Informatik kann im Wahlbereich über 2 Schulhalbjahre als 2-stündiger Kurs angeboten. Der 

Kurs kann jahrgangsübergreifend unterrichtet werden. Informatik kann an der Schillerschule 

nicht als Prüfungsfach gewählt werden.

Inhalte:

-  Algorithmen und statische Datenstrukturen

      An geeigneten Anwendungsbeispielen werden die Grundlagen der Strukturierung von 

Prozessen erarbeitet,    

      als Algorithmen formuliert und dargestellt. Sie werden anschließend in eine geeignete 

Programmiersprache     

      übertragen und erprobt. Methodisch steht die projektorientierte Arbeit meist in kleinen 

Gruppen mit einem  

      hinreichend komplexen anwendungsorientierten Ausgangspunkt im Vordergrund.

- Algorithmen und dynamische Datenstrukturen

Fortsetzung der anwendungsorientierten Arbeit und Ausweitung auf komplexere 

Problemstellungen. Erarbeitung von Such – und Sortieralgorithmen, Grundzüge von 

Datenbanksystemen, Listen und Bäumen.

- Projektarbeit an ausgewählten Themen
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5.19 Sport

An der Schillerschule können aus den beiden Erfahrungs- und Lernfeldgruppen zur Zeit 

folgende Sportarten angeboten werden:

Erfahrungs- und Lernfeldgruppe A Erfahrungs- und Lernfeldgruppe B

si Aerobic sm Basketball

si Gerätturnen sm Badminton

si Leichtathletik sm Fußball 
si Rhythmische Sportgymnastik sm Fußball Mädchen
si Rudern sm Handball
si Schwimmen sm Volleyball
si Ski alpin (nur 12. Jahrgang)
si Tanzsport

Einführungsphase

a) In der Einführungsphase nehmen alle Schülerinnen und Schüler in beiden 

Schulhalbjahren am 

Sportunterricht teil. 

Sport wird in der Einführungsphase im Klassenverband unterrichtet, es müssen in den 

beiden Halbjahren 11I und 11II Themen aus beiden Gruppen A und B vorkommen.

b) Sport findet 2-stündig als Doppelstunde statt.

Qualifikationsphase

a) Sport kann nicht als Prüfungsfach gewählt werden.

b) Die Sportkurse finden 2-stündig als Doppelstunde statt.

c) Für die Belegungsverpflichtung hat jede Schülerin und jeder Schüler in den 4 

Kurshalbjahren am Sportunterricht teilzunehmen, dabei sind 2 verschiedene Sportarten aus 

Gruppe A und 2 verschiedene Sportarten aus Gruppe B zu wählen. 

d) In die Gesamtqualifikation zum Abitur muss kein Sportkurs eingebracht werden.

Es können maximal 3 Sportkurse in den Block I der Gesamtqualifikation eingebracht werden. 

Wird mehr als ein Kurs in die Gesamtqualifikation eingebracht, so müssen die Kurse 

unterschiedlichen Sportarten zugeordnet sein, darunter mindestens eine Sportart aus der 

Gruppe A.

e) Schülerinnen oder Schüler, die aufgrund eines ärztlichen Attestes dauernd vom 

Sportunterricht befreit sind, müssen in der Kursstufe auch ohne Sport mindestens 32 Kurse 

belegen, die in die Gesamtqualifikation eingebracht werden können.

Ist eine Schülerin oder Schüler in einem Kurshalbjahr 12I, 12II oder 13I sportunfähig, sind im 

folgenden Kurshalbjahr zwei Sportkurse zu belegen.
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5.20 Bilingualer Unterricht

Allgemeine Bemerkungen

In ausgewählten Sachfächern kann der Unterricht in der Einführungsphase und in der 

Qualifikationsphase fremdsprachlich erteilt werden (bilingualer Unterricht).

Die Rahmenrichtlinien der Sachfächer werden auch im fremdsprachlichen Unterricht 

eingehalten.

An der Schillerschule ist der Unterricht in den Fächern Geschichte, Politik, Erdkunde, 

Chemie und Biologie in englischer Sprache möglich.

Wie in allen anderen Fächern, kann auch der bilinguale Unterricht im Regelfall erst ab einer 

Mindestteilnehmerzahl von 12 eingerichtet werden.

Einführungsphase

Voraussetzung: 

Am bilingualen Unterricht kann in der Regel nur teilnehmen, wer vor Eintritt in die 

Einführungsphase daran mindestens zwei Schuljahre durchgängig teilgenommen hat; über 

Ausnahmen entscheidet die Schule (z.B. zusätzliche Englischkurse in den Ferien).

Zeugnisbemerkung:

„Das Sachfach ... wurde in englischer Sprache unterrichtet.“

Qualifikationsphase

Voraussetzung: 

Am bilingualen Unterricht kann in der Regel nur teilnehmen, wer an diesem in der 

Einführungsphase mindestens ein Halbjahr teilgenommen hat; über Ausnahmen entscheidet 

die Schule (z.B. Schulbesuch während der Einführungsphase im englischsprachigen 

Ausland).

Prüfungsfach: 

Ein Sachfach, in dem Unterricht englischsprachig erteilt worden ist, kann als fünftes 

Prüfungsfach (P5) gewählt werden, wenn Englisch als weiteres Prüfungsfach (P1 bis P4) 

gewählt wird.

Zeugnisbemerkung:

a) Halbjahreszeugnisse 12I bis 13II: 

„Das Sachfach ... wurde in englischer Sprache unterrichtet.“

b) Abiturzeugnis oder Abgangszeugnis:

„Frau/Herr ... hat gemäß Anlage am englischsprachigen Sachfachunterricht teilgenommen.“ 

In der Anlage wird der bilinguale Unterricht von Klasse 7 bis 13 bescheinigt.

Im Abiturzeugnis gegebenenfalls eine zusätzliche Bemerkung: 

„Die Prüfung im fünften Prüfungsfach wurde in englischer Sprache durchgeführt.“
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5.21 Seminarfach

Organisation

Das Seminarfach wird über vier Semester in der Qualifikationsphase jeweils zweistündig 

erteilt.

Die Leistungen im Seminarfach werden zensiert und die Ergebnisse des Seminarfaches 

können in Block I der Abiturnote eingebracht werden.

Die vier Semester  sind folgendermaßen organisiert:

11/I oder 11/II: Facharbeit

11/I oder 11/II: Sozialprojekt

12/I: Studienfahrt

12/II: Berufsorientierung

Ziele für das Seminarfach sind:

- Eigenverantwortliches Lernen fördern

- Wissenschaftspropädeutisches Arbeiten ermöglichen

- Soziale Kompetenzen vermitteln

- Zu Teamarbeit anregen

- Neue Formen der Leistungsmessung praktizieren

Das Sozialprojekt - soziales Lernen durch Eigenverantwortung

Dabei soll:

- für erworbenes Fachwissen eine Anwendungsmöglichkeit geschafft werden,

- die soziale Kompetenz entwickelt und gestärkt werden,

- Gelegenheit zu anwendungs- und handlungsorientiertem Tun geschaffen werden und 

- Selbstständigkeit und Selbstbehauptung gefördert werden.

Zum Beispiel:

Ein Team von 2-3 Schülerinnen bzw. Schülern bietet eine Arbeitsgemeinschaft für Jg. 6 an. 

Diese könnte z.B. die Felder Sport/Kunst/Theater/Multimedia/Spiele… als Thema haben. Die 

AG wird eigenständig geplant und durchgeführt und über die Durchführung wird ein Bericht 

geschrieben.

Eine Lehrkraft steht während der Planungs- und Durchführungsphase beratend zur 

Verfügung und benotet das Sozialprojekt. Zusätzlich zur Note stellt die Lehrkraft ein 

„Sozialzeugnis“ aus.
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Die Facharbeit - wissenschaftspropädeutisches Arbeiten

Die Schülerinnen bzw. Schüler wählen am Ende von Jg. 10 ein Unterrichtsfach für die 

Facharbeit aus. Für die meist gewählten Fächer wird im Rahmen des Seminarfachs eine 

Facharbeit angeboten und von einer Lehrkraft betreut.

Die Studienfahrt - fachübergreifendes Arbeiten

Die Studienfahrt wird unter einer fachübergreifenden Fragestellung vorbereitet, durchgeführt 

und nachbereitet. Die betreuende Lehrkraft formuliert Themenstellungen, die inhaltlich auf 

das Reiseziel ausgerichtet sind und vor Ort erkundet bzw. vertieft werden können.

Berufsorientierung - Eigenverantwortung im Hinblick auf die Berufswahl

Ein Berufsbild muss genau recherchiert werden. Die Ergebnisse der Recherche werden auf 

einer Berufsinformationsveranstaltung Schülerinnen und Schülern des Jahrgangs 11 

präsentiert. 
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Schlussbemerkung

Informationen zur weiteren Ausbildung

Für Ihren weiteren Ausbildungsgang stehen Ihnen folgende Beratungsmöglichkeiten zur 
Verfügung:

1. Arbeitsamt Hannover
Brühlstr. 4
30169 Hannover

Tel. 919-2112   Berufsberatung

2. Berufsinformationszentrum BIZ
Brühlstr. 4
30169 Hannover
Tel. 919-2199

3. Zentrale Studienberatung
Welfengarten 1
30167 Hannover
Tel. 762-5587
www.zsb.uni-hannover.de

www.studieren-in-niedersachsen.de

Informationen rund ums Studium zu diesen und weiteren Themen:

Auslandsstudium - Berufsakademien  in Niedersachsen -Berufskundliche Literatur -
Doppelstudium - Fachwechsel - Hochschulabschlüsse - Hochschulen  (Links und Anschriften) 
- Hochschulinformationstage  und weitere Informationsmöglichkeiten vor Ort (z. B. 
Schnupperstudium) - Hochschuloptimierungskonzept  (studiengangsrelevante Auswirkungen) -
Hochschulwechsel - Hochschulzugang: Bewerbung  (Einschreibung/Immatrikulation) -
Hochschulzugang: Voraussetzungen  (Studium mit und ohne Abitur) -Hochschulzugang: 
Zulassungsverfahren - Immatrikulationsämter  (Links und Anschriften) - Informationsschriften 
(PDF) - Kombinationsmöglichkeiten Lehramtsstudiengänge - Lehramtsbezogene 
Studiengänge  in Niedersachsen mit Abschluss Bachelor (2-Fach) - Ortswechsel -
Praktikumsbörsen  (für Studierende, Schülerinnen und Schüler, die ein Studium aufnehmen 
wollen) - Praktikumsbörsen  (für Unternehmen) - Psychotherapeutische Beratungsstellen
(Links und Anschriften) - Rechtliches  (Gesetze, Verordnungen, Erlasse) - Richtlinien, andere 
rechtliche Vorgaben und weitere Hinweise für den studienvorbereitenden Unterricht -
Studentenwerke in
Niedersachsen  (Links und Anschriften) - Studienbegleitprogramm  für ausländische Studierende 
-
Studienberatungsstellen  (Links und Anschriften) - Studienfinanzierung - Studiengebühren
(aktuelle Informationen) - Studienguthaben und Studiengebühr - Studienkundliche Literatur -
Studienmöglichkeiten  an den Hochschulen in Niedersachsen - Studienmöglichkeiten  zum 
Sommersemester - Studierendensekretariate  (Links und Anschriften) - Studium mit 
Behinderung - Studium ohne Abitur - Übergang Studium/Beruf - Unterrichtsmaterialien  für 
den studienvorbereitenden Unterricht - Weiterbildungseinrichtungen  (Anschriften, Angebote zur 
beruflichen Weiterbildung, Links und Anschriften) - Weiterführende Studienmöglichkeiten -
Zulassungsfreie Studiengänge zum Wintersemester - Zweitstudium

Außerdem gibt es ein Glossar  zur Erklärung hochschulischer Begriffe, viele Links und 
lnformationsschriften zum Herunterladen.


